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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 09.05.2014

Mitteilungsvorlage

Federführend:
FB 3 Jugend und Familie

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2014/230
öffentlich
19.03.2014
Schmidt, Norbert
Annelene Schlüter

Mitwirkend: Die Begründung der Nichtöffentlichkeit entnehmen 
sie bitte dem Sachverhalt.

Bericht über Umsetzung von Beschlüssen
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Jugendhilfeausschuss Kenntnisnahme

Finanzielle Auswirkungen:
keine

Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
keine

Sachverhalt:  
Der Jugendhilfeausschuss erhält als regelmäßige Vorlage den Bericht über die 
Umsetzung der Beschlüsse aus der jeweils vorhergehenden Sitzung.

Norbert Schmidt 

Anlage/n:
Bericht über die Sitzung am 19.02.2014

TOP 4
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Jugendhilfeausschuss                     
 
                                                           
 

TOP 3.1  Bericht über die Umsetzung von Beschlüssen  - Sitzung am 19.02.2014 

 

Lfd
. 
Nr.  

Datum des  
Beschlusses 

Stichwort bzw. Text des Beschlusses 
 

Zuständig 
für die 
Umsetzung 

Erledigt am 
 

Bemerkungen/Hinweise 
 

 
1 

 
19.02.2014 

 
 Änderung der Richtlinien über die Gewährung von Pflege-
geld für junge Menschen in Vollzeitpflege  
 

 
FB 3 

   
Umsetzung erfolgt ab 01.03.2014 

2 19.02.2014 Aufnahme in den Kindertagesstättenbedarfsplan 
-Änderungsanträge -  

FB  3 20.02.2014  Aufnahme erfolgt.  

3 19.02.2014  Sozialstaffel – Überarbeitung 
Der Ausschuss beauftragt die Verwaltung mit der Erarbei-
tung von Vorschlägen für eine Anpassung der Sozialstaffel. 

FB 3  Wvl. für die Sitzung am  
21.05.2014  

4 19.02.2014 Kindertagespflege – Bericht und Beratung zum weiteren 
Verfahren 
Die Verwaltung schlägt die Fortführung der Maßnahmen  
(1 Euro – Bezuschussung und Überarbeitung des Vermitt-
lungssystems) vor. Der Unterausschuss empfiehlt ebenfalls 
die Fortführung der Maßnahmen. Der Ausschuss nimmt die 
Vorschläge zustimmend zur Kenntnis.  
Der Ausschuss beauftragt die Verwaltung mit der Erarbei-
tung von Vorschlägen für die Weiterentwicklung der Kin-
dertagespflege bis zur nächsten Sitzung am 21.05.2014. 

FB 3    Wvvl. für die Sitzung am  
21.05.2014.  

        

 
 
 
 
Norbert Schmidt  
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 09.05.2014

Mitteilungsvorlage

Federführend:
FB 3 Jugend und Familie

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2014/228
öffentlich
18.03.2014
Schmidt, Norbert
Annelene Schlüter

Mitwirkend: Die Begründung der Nichtöffentlichkeit entnehmen 
sie bitte dem Sachverhalt.

Kommunales Benchmarking
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Jugendhilfeausschuss Kenntnisnahme

Finanzielle Auswirkungen:
Keine 

Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
keine

Sachverhalt:  

Die 11 schleswig-holsteinischen Kreise führen seit August 2010 ein umfassendes 
Benchmarking durch. Mit diesem kontinuierlichen Benchmarking-Prozess soll die 
Identifikation qualitativer und quantitativer Verbesserungspotentiale erreicht werden.  

Der dritte Bericht für das Jahr 2012 ist beigefügt. Der Bericht wird in der Sitzung ausführlich 
vorgestellt. 

Norbert Schmidt

Anlage/n:
Bericht Benchmarking 

TOP 5
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 09.05.2014

Beschlussvorlage

Federführend:
FB 3 Jugend und Familie

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2014/257
öffentlich
28.04.2014
Schmidt, Norbert
Annelene Schlüter

Mitwirkend: Die Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entnehmen sie bitte dem Sachverhalt.

Projekt zur Optimierung der schulbegleitenden und 
schulergänzenden Maßnahmen
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Jugendhilfeausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Fortführung des Projektes zur Optimierung 
der schulbegleitenden und schulergänzenden Maßnahmen für weitere zwei Jahre bis 
zum 31.08.2016. (Vertragsverlängerung)

Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
Keine 

Sachverhalt:  
Der Jugendhilfeausschuss hat in seiner Sitzung am 15.10.2010 beschlossen, im 
Rahmen der Weiterentwicklung der Zusammenarbeit von Schule und Jugendhilfe in 
einer Region des Kreises die Durchführung eines Projektes zur Optimierung der 
schulbegleitenden und schulergänzenden Maßnahmen durchzuführen. 

Nach Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens erfolgte die Übertragung 
der Aufgabe an die Kooperationspartner Diakonisches Werk des Kirchenkreises 
Rendsburg-Eckernförde und JugendhilfeNetzwerk NordOst. Der Projektzeitraum 
endet am 31.08.2014. 

Ziel des Projektes ist die Entwicklung von Arbeitsformen und –strukturen, die eine 
effektive und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sicherstellen.

Der beigefügte Bericht informiert über die Durchführung und die Ergebnisse des 
Projektes. Nach Ende der Projektlaufzeit ist über die weiteren Perspektiven zu 
entscheiden.

TOP 6
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Aus Anlass eines Beschlusses des Landessozialgerichts vom 17.02.2014 steht die 
Gewährung von Leistungen der Eingliederungshilfe im Zusammenhang mit Schule 
derzeit grundsätzlich zur Diskussion. Nach Auffassung des Landessozialgerichts hat 
ein behindertes Kind keinen Anspruch auf Schulbegleitung zu Lasten der Sozialhilfe, 
soweit der Hilfebedarf im Kernbereich der schulischen Arbeit besteht. Diese liege im 
Verantwortungsbereich der Schule. 

Diese Entscheidung hat über den Einzelfall hinaus Bedeutung. Auf Landesebene 
finden unterschiedliche Erörterungen über Perspektiven statt.

Aufgrund der grundsätzlichen Bedeutung dieser Entscheidung sollte daher vor einer 
endgültigen Beschlussfassung über mögliche Perspektiven zum derzeitigen 
Zeitpunkt abgesehen werden.

Die Verwaltung schlägt vor, das bestehende Projekt um weitere zwei Jahre ohne 
Änderung des Vertragsgegenstandes zu verlängern. Um auf eventuelle 
Entwicklungen auf Landesebene reagieren zu können, sollte eine entsprechende 
kurzfristige Kündigungsklausel aufgenommen werden. 

Finanzielle Auswirkungen:
Keine 

Norbert Schmidt 

Anlage/n:
Bericht zum Projekt

TOP 6



Evaluation des Projektes zur Optimierung schulbeglei-
tender und schulerga nzender Hilfen 

Einleitung 
 

Die Fallzahlen und Aufwendungen der Jugendhilfe im Kontext von schulischen Hilfen sind in 

den vergangenen Jahren überproportional gestiegen.  

Schule gelingt es immer weniger, Schülerinnen und Schüler mit besonderem Unterstüt-

zungsbedarf zu fördern und in den Regelunterricht zu integrieren. Jugendhilfe wird zuneh-

mend zum Ausfallbürgen für fehlende schulische Unterstützungsangebote. 

Die Zuständigkeit der Jugendhilfe ergibt sich im Bereich der Eingliederungshilfen für seelisch 

behinderte bzw. von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche. Leis-

tungen der Eingliederungshilfe zu einer angemessenen Schulbildung zielen auf die Sicher-

stellung einer dem Alter und Entwicklungsbedarf angemessenen Teilhabe am Schulunter-

richt. 

Aufgaben und Herausforderungen des Projektes 
 

Zur wirtschaftlichen und effektiven Aufgabenerfüllung wird im Rahmen eines Projektes mo-

dellhaft in einer Region des Kreises eine neue Praxis erprobt.  

Dabei geht es um die Bearbeitung schulbezogener Hilfen nach § 27.3. und § 35a SGB VIII. 

Ziel des Projektes ist die Entwicklung von integrativen, gemeinwesen- und ressourcenorien-

tierten Angeboten, die eine effektive und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sicherstellen.  

 

Mit der Durchführung des Projekts wurde ein freier Träger der Jugendhilfe beauftragt. Die 

Auswahl des Durchführungsträgers erfolgte im Rahmen eines Interessenbekundungsverfah-

rens. 

Dem Durchführungsträger wird ein jährliches Budget zur Verfügung gestellt. Das Budget um-

fasst die  um 10 % reduzierten Aufwendungen des Kreises für schulergänzende und schul-

begleitende Hilfen in der Projektregion. Im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets 

werden alle erforderlichen Hilfen erbracht. 

Zur Projektregion gehören die Schulen, die den Förderzentren Nortorf, Hohenwestedt und 

Hanerau-Hademarschen zugeordnet sind. 

Das Projekt hat eine Laufzeit von drei Jahren und wird evaluiert.  

Chronologie 

15. September 2010 Beschluss des Jugendhilfeausschusses zur Durchführung des 

Projekts 

1. Dezember 2010 Ausschreibung der Leistung im Rahmen eines Interessenbe-

kundungsverfahrens 

6. April 2011 Beschluss des Jugendhilfeausschusses zur Auswahl des Trä-

gers 

1. September 2011  Projektbeginn 
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Struktur des Projektes 

Ein wichtiges Prinzip des Projektes ist die enge Kooperation von Projektträger, Kreisjugend-

amt und Schulamt. 

Eine Steuerungsgruppe bestehend aus dem Vorsitzenden des Jugendhilfeausschusses und 

Vertretern des Schulamtes, des Jugendamtes und des Projektträgers begleitet das Projekt. 

Auf operativer Ebene wurde die „Erweiterte Geschäftsführung“ eingerichtet. Ihre Aufgaben 

sind die Fallsteuerung sowie die Entwicklung konkreter fallübergreifender und ressourcenori-

entierter Projekte.  

Hier sind der Kreisfachberater für schulische Erziehungshilfe, die Leiterin eines Förderzent-

rums, der Geschäftsführer des Projektträgers, eine Mitarbeiterin der Fachgruppe Eingliede-

rungshilfe, die Teamleiterin des Jugend- und Sozialdienstes für die Region Nortorf sowie die 

Jugendhilfeplanerin vertreten. 

Auf monatlichen Treffen werden die zur Entscheidung anstehenden Fälle beraten und fall-

übergreifende Projekte entwickelt. Durch die interdisziplinäre Zusammensetzung werden die 

Handlungsmöglichkeiten der verschiedenen Systeme gegenseitig bekannt und ausge-

schöpft, ein unmittelbarer Kontakt zu den verschiedenen Angeboten zur Unterstützung kann 

leicht hergestellt werden. Dies begünstigt die Entwicklung passgenauer Hilfen. 

 

Mit den Beratungslehrkräfte der Förderzentren und den Schulen in der Projektregion (Schul-

leitungen, Kollegien und Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter) wurde eine enge 

fallbezogene und fallübergreifende Zusammenarbeit aufgebaut.  

Umsetzung 
 

Das Projekt bearbeitet alle in der Projektregion eingehenden Anträge sowie die bereits lau-

fenden Hilfen.  

Die Erweiterte Geschäftsführung berät bei Falleingang und Fortschreibung alle Hilfen und 

entscheidet einvernehmlich, ob eine Hilfe gewährt wird und wenn ja, den Umfang und die 

Intensität der Hilfe. 

Die Hilfen werden in Anlehnung an das im Jugendamt verbindliche Hilfeplanverfahren bear-

beitet und vom Jugendamt beschieden.  

Die Geschäftsführung, die Fallvorbereitung und die Hilfeplanung erfolgen durch einen Mitar-

beiter des Projektträgers. Diese Aufgabe wird aus dem Budget finanziert. 

 

Die Hilfen werden in enger Zusammenarbeit mit dem Regionalteam Nortorf des Jugend- und 

Sozialdienstes und der Fachgruppe Eingliederungshilfe erarbeitet. 

Die Leistungen werden aus dem Budget direkt vom Projektträger entgolten. 

Die Erweiterte Geschäftsführung entwickelt aus den sich ergebenden Fragestellungen ge-

meinwesen- und ressourcenorientierte Angebote an geeigneten Standorten. 
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Fallarbeit 
 

Schulbezogene Hilfen sind zu gewähren, wenn aufgrund einer seelischen Behinderung, ei-

ner drohenden seelischen Behinderung oder einer sozial-emotionalen Störung eine Unter-

stützung zur Teilnahme am Unterricht erforderlich ist.  

Formen der schulbezogenen Hilfen sind Schulbegleitungen oder externe Beschulungen in 

Jugendhilfeeinrichtungen. Schulbegleitungen unterstützt eine Person den Schüler oder die 

Schülerin im Unterricht, bei externen Beschulungen werden mit dem Schüler oder der Schü-

lerinnen die sozial-emotionalen Schwierigkeiten bearbeitet und eine Rückführung in die Her-

kunftsschule vorbereitet. Externe Beschulungen finden meistens in einem anderen Ort statt. 

 

Den größeren Anteil des Fallaufkommens machen die Schulbegleitungen aus. Die externen 

Beschulungen sind seltener, wenngleich aber kostenintensiver. Für die Schülerinnen und 

Schüler aus der Projektregion sind die erreichbaren Standorte externer Beschulungen Kiel 

oder Rendsburg. Externe Beschulungen sind eher ausgrenzend und stigmatisierend. Es ist 

im Projekt gelungen, 7 externe Beschulungen so zu beenden, dass die Schülerinnen und 

Schüler eine Perspektive innerhalb einer Regelschule gefunden haben. Neue externe Be-

schulungen wurden nicht eingerichtet, stattdessen wurden Schulbegleitungen installiert, die 

den Verbleib an der eigenen Schule möglich machten.  
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Besondere Lösungen für Fallbearbeitung 

 

Es konnte insgesamt verhindert werden, dass sich mehrere Schulbegleitungen zeitgleich in 

einer Klasse befinden. 

An mehreren Schulen ist es gelungen, dass Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter 

die Fallkoordination übernehmen. 

Schülerinnen und Schüler, die auch mit Schulbegleitung nicht dauerhaft im Klassenverband 

zu unterrichten sind, erhielten phasenweise Einzelunterricht, um den fachlichen Anschluss 

nicht zu verlieren. 

Für ältere Schüler wurden Praktika gefunden, um sie auf den Übergang in den Beruf vorzu-

bereiten. 

 

Projekte 
 

Hanerau-Hademarschen: Sozialtraining für eine 2. Klasse, aus der für 5 Kinder Anträge 

vorlagen; Elternberatung und –schulung in Zusammenarbeit mit den Lehrkräften. 

Hohenwestedt: fallspezifische und fallübergreifende Unterstützung in der innerschuli-

schen Brückenklasse zur Differenzierung des Angebotes. 

Nortorf: Entwicklung des Beschulungsprojektes „Kooperative Beschulung“ im Förder-

zentrum, unter Federführung des Förderzentrums, fallbezogene sozialpädagogische Un-

terstützung durch das Projekt. 

Todenbüttel: Mitarbeit an der Entwicklung eines Konzeptes zur Beschulung von Schüle-

rinnen und Schülern mit besonderen Schwierigkeiten mit enger Einbindung der Schulso-

zialarbeit 

Wasbek: Sozialtraining für eine 2. Klasse verbunden mit Eltern- und Lehrerberatung, Un-

terstützung von insbesondere 2 Kindern der Klasse. 
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Evaluation 
1. Evaluation und Controlling der Fallzahlen und Aufwendungen mit regionalen Verglei-

chen 

2. Schriftliche Befragung der Schulleitungen in der Projektregion 

3. Evaluationstreffen mit den Schulleitungen in der Projektregion 

 

 

 

1. Controlling – Entwicklung von Aufwendungen und Fallzahlen  

 

 

 
 

 

 
(Die Projektregion ist nicht identisch mit dem Einzugsgebiet des Jugend- und Sozialdienstes Nortorf. 

Daher ergibt sich eine vierte „Region“.) 

 

Die Aufwendungen in der Projektregion sind im Gegensatz zu den anderen Regionen rück-

läufig. 
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Bei differenzierter Betrachtung der Aufwendungen für die externen Beschulungen und die 

Schulbegleitungen ergibt sich auf Kreisebene zunächst ein Rückgang der externen Beschu-

lungen, seit 2012 ist wieder ein moderater Anstieg zu beobachten. Die Schulbegleitungen 

bleiben seit 2010 auf hohem Niveau. 

 

 
 

Im regionalen Vergleich wird deutlich, dass ein wesentlicher Erfolg des Projektes die gelun-

gene Vermeidung von externer Beschulung ist. 
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Im Diagramm wird dargestellt, wie hoch die Aufwendungen pro Schüler, ausgehend von al-

len Schülern von 6-16 Jahren in den Regionen des Kreises sind. Sie sind in der Projektregi-

on kontinuierlich gesunken. 

 

 
 

Eine Prognose der Kostenentwicklung ergibt im Vergleich mit dem Kreisdurchschnitt für die 

Projektregion Nortorf eine deutlich sinkende Tendenz. 
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Bei sinkenden Aufwendungen steigen die Fallzahlen. Es gelingt im Projekt, mit geringerem 

Kostenaufwand, mehr Hilfen zu erbringen. 
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2.  Befragung der Schulleitungen 

 

 
 

 

Eine schriftliche Befragung der beteiligten Schulen hat im März 2014 stattgefunden. Alle 

Schulen haben sich beteiligt.  

Für die Bereiche Qualität der Zusammenarbeit, Qualität der Hilfen und Beteiligung bei der 

Erarbeitung der Hilfen wurden bei einer Skala von 0-5 zufrieden stellende Ergebnisse er-

reicht. Insbesondere ist es offensichtlich gelungen, Eltern bei der Erarbeitung und der Durch-

führung der Hilfen einzubeziehen. Ebenso gute Werte erhält der Aspekt „Lösungsorientie-

rung bei der Durchführung der Hilfen“. 

Weniger gute Werte liegen für die Zeitnähe vor. Schule wünscht sich für ihre Schüler eine 

möglichst schnelle Unterstützung. Für eine passgenaue Hilfe ist die Vorbereitung, das Sam-

meln von Informationen und das Einbeziehen aller Beteiligten ein wesentlicher Faktor. Hier-

für ist ein gewisser Zeitaufwand erforderlich, der den Schulen offenbar zu lang ist. 

 

 

3. Evaluationsworkshop mit den Schulleitungen  

Im Dezember 2013 wurde ein Workshop zur Evaluation des Projektes gemeinsam mit dem 

Schulamt durchgeführt. Hierfür wurden die Schulleitungen eingeladen. 

Insgesamt wurde das Projekt als wichtiges Element für die Verständigung zwischen Schule 

und Jugendhilfe und die Gestaltung des Umgangs mit der gemeinsamen Klientel bewertet, 

es wurden Hinweise und Impulse zur Weiterentwicklung des Projektes gegeben: 
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Kritische Bewertungen 

 mangelnde Einbindung der Regelschule in den Entscheidungsprozess auf der Ebene 

der Erweiterten Geschäftsführung 

 langwieriger Informationsfluss aus der Erweiterten Geschäftsführung in die Schulen 

 Anregung zur Bildung schulbezogener Budgets für schulische Hilfen 

 

Die Auswertung hat über das Projekt hinausgehende Hinweise zur Verbesserung der Zu-

sammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe ergeben, die im Zusammenhang der kreis-

weiten Zusammenarbeit aufgegriffen werden. 

 

 

Fazit 
 

 

Das Projekt wird insgesamt als erfolgreich bewertet. 

Es ergeben sich für das Jugendamt finanzielle und fachliche Wirkungen, die sich insbeson-

dere durch den Einsatz eines freien Trägers erzielen ließen. Die enge Kooperation zwischen 

den verschiedenen Verantwortungsebenen von Schule und Jugendhilfe trägt zu der Vertie-

fung des gegenseitigen Verständnisses und zur Übernahme einer gemeinsamen Verantwor-

tung bei. 
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Vorbemerkungen 

Seit 2009 legt der Kreis Rendsburg-Eckernförde  jährlich  einen Bericht zur Situation des Kin-

derschutzes im Kreis vor. 

Der Bericht soll Entwicklungen im Kinderschutz aufzeigen, verlässliche Aussagen zu Bedarf, 

Form, Inhalt und Umfang benötigter Angebote im Bereich des Kinderschutzes treffen sowie 

die Qualität der vorhandenen Angebote  in den Bereichen Prävention und Intervention fach-

lich bewerten. 

Effektiver Kinderschutz ist eine  gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Neben der Stär-

kung familiärer und zivilgesellschaftlicher Strukturen steht dabei eine interdisziplinäre Ko-

operation aller mit Kindern und ihren Familien beruflich in Kontakt stehenden Menschen im 

Vordergrund. Bei einer Vielzahl beteiligter Helfer/innen geht es in Kinderschutzfällen oft vor 

allem darum, Übergänge gut zu organisieren und dafür zu sorgen, dass Verfahrensabläufe an 

vorher definierten Schnittstellen klar vereinbart werden. 

Am 01.01.2012 ist das Gesetz zur Stärkung eines aktiven Schutzes von Kindern und Jugendli-

chen (Bundeskinderschutzgesetz)  in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz ist – neben vielen 

Änderungen im SGB VIII – das „Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz 

(KKG)“ verabschiedet worden. In der Gesetzgebung werden insbesondere zwei Schwerpunk-

te gesetzt: Ausbau der Frühen Hilfen als wesentliches Unterstützungselement für Eltern bei 

der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverantwortung und ihres Erziehungsrechts und der Aus-

bau und die Qualifizierung des Kinderschutzes. 

Der Kinderschutzbericht soll neben der Darstellung der Entwicklungen auch notwendige  

Impulse für die weitere interdisziplinäre Zusammenarbeit geben und die Öffentlichkeit für 

das Thema sensibilisieren.  

 

1. § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung 

a. Auswertung der Meldungen nach internen Verfahren 2013 

Der Schutz von Kindern oder Jugendlichen vor Gefahren für ihr Wohl ist eine Pflicht der Kin-

der- und Jugendhilfe. Werden dem Jugendamt gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung 

des Wohls eines Kinder oder Jugendlichen bekannt, so hat es das Gefährdungsrisiko im Zu-

sammenwirken mehrerer Fachkräfte abzuschätzen. Die Verfahrensabläufe und Bearbeitung 

der Meldungen von Kindeswohlgefährdung erfolgt entsprechend der Konzeption des Kreises 

zur Umsetzung des Schutzauftrages nach § 8a SGB VIII. 

Der Auftrag, Kinder und Jugendliche für ihr Wohl zu schützen ist, richtet sich darüber hinaus 

an alle Akteure, die im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe tätig sind, gerichtet. Das Jugend-

amt hat nach § 8 a Abs. 2 in Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diens-

ten sicherzustellen, dass deren Fachkräfte den Schutzauftrag in entsprechender Weise 

wahrnehmen (vgl. dazu 1b). 
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Abbildung 1: Entwicklung der Meldungen von Kindeswohlgefährdung 

Die Anzahl der Meldungen ist seit 2010 kontinuierlich gesunken (vgl. Abb.1).  

2013 sind insgesamt 456 Meldungen bei den Mitarbeitern/innen des Jugend- und Sozial-

dienstes (JSD) eingegangen. In jedem Einzelfall wurde durch die Mitarbeiter/innen geprüft, 

ob eine Gefährdung vorliegt und welche Hilfen zur Abwendung der Gefährdung geeignet 

erscheinen.  

 

 
Abb.1: Entwicklung der Meldungen von Kindeswohlgefährdung 

 

 

  

0

100

200

300

400

500

600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

262 

438 

525 537 
509 

493 

456 

TOP 7



5 
 

Abbildung 2: Kindeswohlgefährdungen pro Team Jugend- und Sozialdienst 2012 und 2013 

Die Entwicklung der Meldungen von Kindeswohlgefährdung ist von 2012 auf 2013 in den 

Teams Eckernförde und Nortorf nicht signifikant verändert. In Rendsburg sind die Meldun-

gen 2013 im Vergleich zum Vorjahr um 25% gesunken. Diese Auffälligkeit wird im Rahmen 

eines internen Auswertungsworkshops zur Qualifizierung des Berichtswesens mit dem Ju-

gend- und Sozialdienst erörtert.  

 

Abb.2: Kindeswohlgefährdungsmeldung pro Team Jugend- und Sozialdienst 2012 und 2013 
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Abbildung 3: Altersverteilung 2012 und 2012 

Bei der Altersverteilung lassen sich von 2012 auf 2013 folgende Verschiebungen bemerken: 

Bei der Betrachtung der Altersgruppen sind die 0-3-jährigen sowie die 7-13-jährigen etwas 

stärker vertreten, letztere sogar um 10% mehr als im letzten Jahr.  Diese Auffälligkeit wird im 

Rahmen eines internen Auswertungsworkshops zur Qualifizierung des Berichtswesens mit 

dem Jugend- und Sozialdienst erörtert.  

  
Abb.3: Altersverteilung 

 

Abbildung 4: Geschlechterverteilung 2012 und 2013 

Während die Geschlechterverteilung in 2012 (und in den Vorjahren) gleichmäßig verteilt 

war, ist der Anteil der von Kindeswohlgefährdung betroffenen Mädchen im Jahr 2013 um 

25% geringer als der Anteil der betroffenen Jungen. Diese Auffälligkeit wird im Rahmen eines 

internen Auswertungsworkshops zur Qualifizierung des Berichtswesens mit dem Jugend- 

und Sozialdienst erörtert.  

 
Abb.4: Geschlechterverteilung 
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Abbildung 5: Melder/innen 2013 

Bekannte/ Nachbarn und Polizei sind 2013 (wie in den Vorjahren) als Melder/innen am 

stärksten vertreten. Interessant ist, dass der Gesundheitsbereich (Hebamme/ Arzt/ Klinik) 

von 75 Meldern in 2012 auf mehr als die Hälfte, nämlich 35 Melder in 2013 gesunken ist. 

Diese Auffälligkeit wird im Rahmen eines internen Auswertungsworkshops zur Qualifizierung 

des Berichtswesens mit dem Jugend- und Sozialdienst erörtert.  

 

 
Abb. 5: Melder/innen 
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Abbildung 6: Inanspruchnahme von Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe zum Zeitpunkt 

der Gefährdungseinschätzung. 

Zum Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung waren 2013 in ca. 30% der Familien bereits 

Hilfen installiert, z.B. Unterstützungsleistungen nach §§ 16-18 SGB VIII (Allgemeine Förde-

rung der Erziehung in der Familie; Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und 

Scheidung; Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Um-

gangsrechts). In den meisten Fällen waren Hilfen zur Erziehung eingesetzt, d.h. Erziehungs-

beratung, Sozialpädagogische Familienhilfen oder sozialpädagogische Einzelbetreuung. 

 

 
Abb.6: Inanspruchnahme von Leistungen der Kinder/ Jugendhilfe zum Zeitpunkt der Gefährdungseinschätzung. 
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Abbildung 7: Gesamtbewertung der Gefährdungssituation 2013 

In 64 Fällen bestätigte sich der Verdacht der Meldung und entsprechende Maßnahmen zum 

Schutz der betroffenen Kinder wurden eingeleitet. Darüber hinaus zeigte sich in 187 Fällen,  

dass die Familien Hilfen benötigten, um eine dem Wohl des Kindes notwendige Erziehung 

sicherzustellen. Im Vergleich zu 2012 sind hier keine signifikanten Änderungen zu vermerken 

(57 Gefährdungen; 188 keine Gefährdung aber Unterstützungsbedarf). 

 

 
Abb.7: Gesamtbewertung der Gefährdungssituation 2013 
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Abbildung 8: Neu eingerichtete Hilfen als Ergebnis der Gefährdungseinschätzung 

Aus insgesamt 251 Fällen mit einem Hilfe-/ Unterstützungsbedarf wurden 128 Hilfen (51%). 

 In 75 Fällen wurden Hilfen zur Erziehung gewährt, 

 in 13 Fällen erfolgte eine vorläufige Schutzmaßnahme 

 in 4 Fällen wurde die Kinder- und Jugendpsychiatrie eingeschaltet, 

 in 15 Fällen erfolgten Unterstützungsleistungen nach §§ 16-18 SGB VIII 

 in einem Fall wurde eine Maßnahme zur Eingliederung wirksam, 

 8 Kinder/ Jugendliche erhielten eine „Familienersetzende Hilfe zur Erziehung“ (Vollzeit-

pflege, Heimerziehung, intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung) 

 In 9 Fällen wurde eine Erziehungsberatung durchgeführt, 

 In 3 Fällen wurde eine gemeinsame Wohnform für Kind und Elternteil gefunden. 

 

 In 125 Fällen wurden keine Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in Anspruch genommen. 

 

 
Abb.8: Neu eingerichtete Hilfen 2013 
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b. Auswertung Externer Verfahren, die bei Kindeswohlgefährdung wirksam wer-

den 

Durch den Abschluss von Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die ihren 

Sitz im Kreis Rendsburg- Eckernförde haben und die Leistungen nach dem SGB VIII erbringen, sollen 

die Jugendämter sicherstellen, dass dort der in § 8a Abs. 1 genannte Standard des Schutzauftrags in 

entsprechender Weise zur Geltung kommt:  

In Vereinbarungen mit den Trägern von Einrichtungen und Diensten, die Leistungen nach diesem Buch 

erbringen, ist sicherzustellen, dass 1. deren Fachkräfte bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte 

für die Gefährdung eines von ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschät-

zung vornehmen, 2. bei der Gefährdungseinschätzung eine insoweit erfahrene Fachkraft beratend hin-

zugezogen wird sowie 3. die Erziehungsberechtigten sowie das Kind oder der Jugendliche in die Ge-

fährdungseinschätzung einbezogen werden soweit hierdurch der wirksame Schutz des Kindes oder Ju-

gendlichen nicht in Frage gestellt wird. 

In die Vereinbarungen ist neben den Kriterien für die Qualifikation der beratend hinzuziehenden inso-

weit erfahrenen Fachkraft insbesondere die Verpflichtung aufzunehmen, dass die Fachkräfte der Trä-

ger bei den Erziehungsberechtigten auf die Inanspruchnahme von Hilfen hinwirken, wenn sie diese für 

erforderlich halten, und das Jugendamt informieren, falls die Gefährdung nicht anders abgewendet 

werden kann   (vgl. SGB VIII, § 8a Abs. 4). 

Zur Unterstützung der Träger beim Einsatz insoweit erfahrener  Fachkräfte wurden für die verschie-

denen Leistungsbereiche im Kreis Rendsburg-Eckernförde unterschiedliche Systeme entwickelt, die 

im folgenden kurz geschildert werden.  

Die Neuregelungen des Bundeskinderschutzgesetzes vom 01.01.2012 machen eine Überarbeitung 

der bisher geltenden Regelungen notwendig und betreffen insbesondere die Festlegung von Stan-

dards für die “insoweit erfahrene Fachkraft“ und Aufnahme dieser Standards in die Vereinbarun-

gen. Dies gilt für alle im Folgenden genannten Leistungsbereiche. 

 

Regelung für Kindertagesstätten bei Verdachtsfällen Kindeswohlgefährdung 

In Vereinbarungen mit den Trägern von Kindertageseinrichtungen des Kreises Rendsburg-

Eckernförde wurden 2009 die Rahmenbedingungen für ein Verfahren nach § 8a SGB VIII in den Kin-

dertageseinrichtungen geschaffen: Die Verantwortung für das Verfahren liegt dabei auf Seiten der 

Träger. Diese stellen durch Absprache untereinander sicher, dass regional oder trägerbezogen aus-

reichend Fachkräfte für die Beratung von Kindertagesstätten zur Verfügung stehen. Das Jugendamt 

organisiert die Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte.  

Die Aufgabe der Fachkraft bezieht sich ausschließlich auf die Unterstützung der Kindertagesstätten 

bei der Klärung von Verdachtsfällen und bei drohender Vernachlässigung.  

Die Fachkraft unterstützt die Mitarbeiter/innen von Kindertageseinrichtungen als Moderator/in im 

Klärungsprozess, Berater/in, Coach und Evaluierer/in. 

Bei Anzeichen von Gewalt oder Missbrauch erfolgt umgehend eine Meldung an das Jugendamt.  
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Die Abbildung 9 zeigt beispielhaft das Verfahren zur Bearbeitung von Verdachtsfällen Kindeswohlge-

fährdung in Kindertagesstätten. 

 

 
Abb.9 : Verfahren bei Kindeswohlgefährdung im Bereich Kindertagesstätten 
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Von 2009 bis 2014 wurden in Kooperation mit dem Kinderschutzzentrum Kiel ca. 60 von den Trägern 

ausgewählte Personen in jeweils zweitägigen Fortbildungen auf ihre Tätigkeit als „insoweit erfahrene 

Fachkraft“ vorbereitet.  

In jährlichen Arbeitstreffen werden die Einsätze der Fachkräfte ausgewertet.  

 

 
Abb. 10: Auswertung Risikoeinschätzungen durch erfahrene Fachkräfte im Bereich Kindertagesstätten 2012 

Von den 15 Risikoeinschätzungen, die 2012 vorgenommen wurden, konnten 9 Fälle innerhalb der 

Kindertagesstätten geklärt und bearbeitet werden. In 4 weiteren Fällen war die Unterstützungsleis-

tung der Kita nicht ausreichend und der Jugend- und Sozialdienst musste eingeschaltet werden. Ein-

mal erfolgte direkt eine Meldung an das Jugendamt. Die Dauer der Risikoeinschätzung  lag bei 0,5 bis 

8 Stunden. 

Im Januar 2014 fand zur Bewertung der Zahlen und des bestehenden Verfahrens ein Fachaustausch 

mit den erfahrenen Fachkräften statt: Das Verfahren im Kreis Rendsburg-Eckernförde wurde nach 

Einschätzung der insoweit erfahrenen Fachkräfte  als fachlich angemessen bewertet. 

Die Ergebnisse des Fachaustausches ergaben Hinweise zur Qualifizierung der Fachkräfte und Opti-

mierung der Arbeitsweise. Darüber hinaus wurden Anregungen zur Zusammenarbeit mit dem Ju-

gendamt gegeben sowie zu Form und Inhalt der vom Kreis organisierten Qualifikationen für insoweit 

erfahrene Fachkräfte.  

Die Hinweise wurden aufgegriffen und werden im Mai 2014 in Kooperation mit dem Kinderschutz-

zentrum in Kiel auf einem Fachaustausch bearbeitet. Im Sommer 2014 findet außerdem ein zwei-

tägiger Qualifizierungskurs „Ausbildung zur insoweit erfahrenen Fachkraft“ statt, der die von den 

Trägern benannten Ausbildungsbedarfe abdeckt. 
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Regelung für Tagespflege bei Verdachtsfällen Kindeswohlgefährdung 

Im Kreis sind ca. 160 Tagespflegepersonen (max. 5 Kinder) mit Pflegeerlaubnis und 45 Personen mit 

geringerer Stundenzahl (bis 15 Wochenstunden) ohne die Notwendigkeit einer Pflegeerlaubnis tätig.  

Alle Pflegepersonen und alle Tagespflegevermittlungsstellen (insgesamt 10) haben eine Vereinbarung 

mit dem Kreis – zum Umgang mit Kindeswohlgefährdung - unterzeichnet und wurden in einer 8-

stündigen Pflichtveranstaltung zum § 8a SGBVIII geschult. 

Die Kindertagespflegefachberatung des Kreises übernimmt die Aufgabe der insoweit erfahrenen 

Fachkraft.  

In den Jahren 2011 und 2012 gab es jeweils 2 Verdachtsfälle. In beiden Fällen wurde der Jugend- und 

Sozialdienst eingeschaltet. Im Jahr 2013 wurden keine Fälle von Kindeswohlgefährdung gemeldet.  

Das bestehende Verfahren wird von allen Beteiligten als fachlich angemessen bewertet.  

 

Regelung für Träger von Hilfen zur Erziehung bei Verdachtsfällen Kindeswohlgefährdung 

Die  Träger von Hilfen zur Erziehung haben bei Bekanntwerden gewichtiger Anhaltspunkte für die 

Gefährdung eines von Ihnen betreuten Kindes oder Jugendlichen eine Gefährdungseinschätzung 

vorzunehmen. Zur Gefährdungseinschätzung ist eine insoweit erfahrene Fachkraft hinzuzuziehen.  

Die Träger von Hilfen zur Erziehung organisieren eigenverantwortlich die Hinzuziehung einer insoweit 

erfahrenen Fachkraft in allen Bereichen von Gefährdungsmeldungen. Eine Meldung an den Jugend- 

und Sozialdienst ergeht lediglich, wenn die Gefährdung mit eigenen Mitteln nicht abgewendet wer-

den kann. Erziehungsberechtigte werden motiviert, Hilfeangebote wahrzunehmen, die Initiierung 

von Hilfen wird unterstützt. Bei Bedarf berät das Jugendamt hinsichtlich des in Betracht kommenden 

Personenkreises der insoweit erfahrenen Fachkräfte. Das Jugendamt gewährleistet die Evaluation 

des Verfahrens.  

 

Träger von ambulanten Hilfen 

Mit den Trägern ambulanter Hilfen wurden Vereinbarungen zum § 8a Schutzauftrag bei Kindeswohl-

gefährdung abgeschlossen. Um eine Bewertung der Praxis vornehmen zu können, wird jährlich eine 

Auswertung der Praxis vorgenommen.  

Für das Jahr 2013 wurden 84 Fälle durch insoweit erfahrene Fachkräfte bearbeitet, in 21 Fällen konn-

te eine Kindeswohlgefährdung ausgeschlossen werden. Die Anzahl der Fälle, die pro Träger bearbei-

tet wurden, schwankt zwischen 1 Fall und 26 Fällen. (vgl. Abb. 11 folgende Seite). 
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Die erhobenen Daten dienen als Grundlage für eine Bewertung der derzeitigen Praxis und werden in 

einem Fachaustausch mit den Trägern diskutiert. Gegebenenfalls können Verfahrensabläufe opti-

miert werden. 

 

 
Abb. 11: Ergebnis der Risikoeinschätzungen 2013 der Träger ambulanter HzE 
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Träger von Heimeinrichtungen 

35 Träger vollstationärer Einrichtungen sind im Kreis Rendsburg-Eckernförde tätig, es gibt 1.500 

Heimplätze, der Kreis Rendsburg-Eckernförde belegt ca. 150 davon. Die Heimaufsicht liegt beim Land 

Schleswig-Holstein. 

Mit 21 Trägern von Heimeinrichtungen liegen Vereinbarungen (nach § 8a SGB VIII) vor. Um eine Be-

wertung der Praxis vornehmen zu können, wurde ein Evaluationsbogen zum Einsatz der insoweit 

erfahrenen Fachkräfte entwickelt und an die Träger von Heimeinrichtungen versendet.  

Im Jahr 2013 wurden 27 Risikoeinschätzungen vorgenommen, in 19 Fällen lag eine Kindeswohlge-

fährdung vor.  

Die erhobenen Daten dienten als Grundlage für eine Bewertung der derzeitigen Praxis und wurden in 

einem Fachaustausch mit den Trägern diskutiert. Das derzeitige Verfahren wurde bestätigt, es gab 

einzelne Hinweise zur Weiterentwicklung. 

 

 
Abb. 12: Ergebnis der Risikoeinschätzungen 2013 der Träger Heimeinrichtungen 

 

 

 

Regelung für Einrichtungen der Jugendarbeit bei Verdachtsfällen Kindeswohlgefährdung 

Die Einrichtungen der Jugendarbeit organisieren – analog zum Verfahren der Kindertagesstätten - 

eigenverantwortlich die Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft. Sie stellen durch Abspra-

che untereinander sicher, dass regional oder trägerbezogen ausreichend Fachkräfte für die Beratung 

von Kindertagesstätten zur Verfügung stehen. Das Jugendamt organisiert die Aus- und Weiterbildung 

der Fachkräfte.  

Die Aufgabe der Fachkraft bezieht sich ausschließlich auf die Unterstützung bei der Klärung von 
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Bei Anzeichen von Gewalt oder Missbrauch erfolgt umgehend eine Meldung an das Jugendamt.  

Das Jugendamt gewährleistet die Evaluation des Verfahrens. 

Im Sommer 2011 wurden 20 erfahrene Fachkräfte in einer zweitägigen Ausbildung des Kreises in 

Kooperation mit dem Kinderschutzzentrum ausgebildet. Die Erhebung der Fallzahlen läuft derzeit 

und wird erst nach Fertigstellung des Berichtes abgeschlossen sein. Dann erst kann sich auch eine 

Bewertung der Praxis anschließen. 

 

Regelung für Sportverbände/-vereine bei Verdachtsfällen Kindeswohlgefährdung 

Die Sportverbände/-vereine im Kreis Rendsburg-Eckernförde organisieren eigenverantwortlich die 

Hinzuziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft. Durch verbandsinterne Absprachen wird sicherge-

stellt, dass beim Kreissportverband zentral ausreichend Fachkräfte zur Verfügung stehen. Das Ju-

gendamt organisiert die Aus- und Weiterbildung der Fachkräfte. Die Aufgabe der Fachkräfte bezieht 

sich ausschließlich auf Gefährdungseinschätzungen bei drohender Vernachlässigung. Bei Verdacht 

auf Gewalt oder Missbrauch erfolgt umgehend eine Meldung an das Jugendamt. Das Jugendamt ge-

währleistet die Evaluation des Verfahrens. 

Im Sommer 2011 wurden 2 erfahrene Fachkräfte in einer zweitägigen Ausbildung des Kreises in Ko-

operation mit dem Kinderschutzzentrum ausgebildet. Die Erhebung der Fallzahlen läuft derzeit und 

wird erst nach Fertigstellung des Berichtes abgeschlossen sein. 

Parallel zu den für den Kreis Rendsburg-Eckernförde vorgenommenen Analysen werden derzeit Emp-

fehlungen zur Qualifikation der erfahrenen Fachkraft durch das Landesjugendamt diskutiert. Die Er-

gebnisse gilt es abzuwarten.  

 

Kriseninterventionen, Inobhutnahmen 

„Die Familienhorizonte gGmbH ist ein gemeinnütziger Träger der Jugendhilfe im Kreis Rendsburg-

Eckernförde. Sie bietet ein differenziertes Angebot an stationären und ambulanten Hilfen für junge 

Menschen und Familien in erzieherischen Notlagen.  

Auf der Grundlage der im Fachbereich Jugend und Familie des Kreises Rendsburg-Eckernförde für 

den Bereich der Jugendhilfe vereinbarten Ziele, Standards und Arbeitsweisen, wurde gemeinsam mit 

der Familienhorizonte gGmbH ein System dezentraler Strukturen entwickelt, das sicherstellt, dass 

Kinder und Jugendliche in Krisensituationen zeitnah Hilfe erhalten. Das zentrale Instrument dieses 

Systems ist das Kriseninterventionsteam der Familienhorizonte, das Kit 42. Das Kriseninterventions-

team besteht momentan aus sechs Mitarbeitern/innen der Familienhorizonte gGmbH, die alle über 

eine pädagogische Ausbildung und umfangreiche Erfahrungen in verschiedenen Arbeitsfeldern der 

erzieherischen Hilfen verfügen. Das Team ist in zwei Regionalgruppen organisiert, die an die stationä-

ren Hilfen der Familienhorizonte gGmbH in Rendsburg und Eckernförde angebunden sind. Die Mitar-

beiter/innen des Kit42 sind rund um die Uhr über eine zentrale Rufnummer zu erreichen. Die Arbeit 

des Kit 42 ist geprägt durch eine enge, strukturierte Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Ju-

gend- und Sozialdienst des Kreises Rendsburg-Eckernförde. Das Kit 42 ist ein krisen- und auftragsge-

leitetes Instrument und Teil der vernetzten Angebotspalette der Familienhorizonte gGmbH.  
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Als krisengeleitetes Instrument ist das Kit 42 für die Ausgestaltung eines kurzfristigen Krisenmana-

gements zur Vermeidung einer Inobhutnahme zuständig. Ziel ist dabei, die Krise vorrangig mit den 

Ressourcen der Familie und des sozialen Umfeldes zu bewältigen. Ist eine Inobhutnahme unabding-

bar, ist das Kit 42 für die Durchführung aller sich aus einer Inobhutnahme ergebenden Aufgaben, 

insbesondere die Auswahl und Vermittlung der Inobhutnahmeplätze und die Organisation der Un-

terbringung zuständig.“1 

Im Folgenden sind die Kriseneinsätze im Kreis Rendsburg-Eckernförde für die Jahre 2006 bis 2013 

dargestellt, die Kriseneinsätze nach Leistungsbereichen sowie die Anlässe für Interventionen für das 

Jahr 2013 (vgl. Abb. 13-15).  

 

Abb. 13: Kriseneinsätze gesamt 2006-2013 
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 Zitiert aus dem Konzept der Familienhorizonte gGmbH, Stand 2006 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

115 

207 

264 

315 305 312 

360 
327 

TOP 7



19 
 

Clearing bedeutet hier Klärung ohne Anschluss einer Maßnahme 

 
Abb. 14: Kriseneinsätze nach Leistungsbereichen 

 

 

 
Abb. 15: Anlässe der Interventionen 2013 
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Beratung bei sexuellem Missbrauch und Gewalt bei Kindern und Jugendlichen 

Zur fachlichen Unterstützung des Jugendamtes, der niedrigschwelligen Beratung sowie der Sicher-

stellung von Hilfen für Kinder und Jugendliche bei sexuellem Missbrauch und Gewalt fördert der Kreis 

drei halbe Stellen für Beratungsfachkräfte in Beratungseinrichtungen in Rendsburg, Eckernförde 

und Kiel. Bei Verdacht auf Gewalt oder sexuellen Missbrauch erfolgt grundsätzlich eine Information 

des Jugend- und Sozialdienstes an die Beratungsstellen.  

Damit übernehmen die Mitarbeiter/innen der Beratungsstellen die Rolle der insoweit erfahrenen 

Fachkraft für die Mitarbeiter/innen des Jugend- und Sozialdienstes bei Hinweisen auf Missbrauch 

und Gewalt. Bei der Fallbearbeitung unterstützen die Beratungsstellen das Jugendamt durch die Mit-

arbeit beim Entwickeln von Hilfsangeboten im Rahmen der Hilfeplanung. 

 

Im Folgenden sind die Zahlen der Arbeit in den Beratungsstellen für das Jahr 2013 dargestellt (vgl. 

Abb. 16-18). Die Zahlen aus Kiel lagen zum Berichtszeitpunkt noch nicht vor. 

 

 
Abb. 16: Einsätze 2013 Rendsburg und Eckernförde 
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Abb. 17: Zugänge in Rendsburg 2013 

 

 
Abb. 18: Zugänge in Eckernförde 2013 

 

Das Schutzengelangebot des Kreises Rendsburg-Eckernförde 

Als Teil des Kinder- und Jugend-Aktionsplans der schleswig-holsteinischen Landesregierung hat das 

Programm Schutzengel seit 2006 das Ziel, den Schutz von Säuglingen und Kleinkindern vor Vernach-

lässigung und Misshandlung zu verbessern und junge Familien zu unterstützen, ihren Babys gesund-
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§ 7 Landeskinderschutzgesetz Schleswig-Holstein, Frühe und rechtzeitige Hilfen und Leistungen 

Das Jugendamt gewährleistet, dass junge schwangere Frauen, junge Mütter und junge Väter, Kinder, Jugendliche, 
Mütter und Väter in belasteten Lebenslagen, mit sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung früh-
zeitig auf Beratung, Unterstützung sowie Hilfen und Leistungen hingewiesen werden. 
Das Jugendamt sorgt dafür, dass solche frühen und rechtzeitigen Hilfen leistungsträgerübergreifend den in Satz 1 
genannten Personen angeboten werden und sie rechtzeitig solche Hilfen und Leistungen erhalten. 
(2) Mit dem Einverständnis der Betroffenen kann eine Information an und eine Kontaktaufnahme mit den 
Anbietern möglicher Hilfen und den für die in Frage kommenden Leistungen zuständigen Leistungsträgern 
und Leistungserbringern erfolgen. Mit dem Einverständnis der Betroffenen können die erforderlichen Informationen 
zwischen den beteiligten Personen und Stellen ausgetauscht werden, um den in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen 
schnell und zügig Hilfen und Leistungen anzubieten. (3) Das Land fördert frühe und rechtzeitige Hilfen und Leistungen 
für Eltern und Kinder, die gemeinsam von Jugendhilfe, Gesundheitshilfe und Sozialhilfe erbracht werden. 

 

Auf dieser Grundlage hat der Kreis Rendsburg-Eckernförde mit der Brücke Rendsburg-Eckernförde 

e.V. als Durchführungsträger das Schutzengel-Angebot, das rund um die Geburt ein Unterstützungs-

system für Familien zur Verfügung steht. 

Kernelemente des Konzeptes im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind  

 ein verbindliches, mit dem Gesundheitssystem abgestimmtes Meldewesen,  

 eine Gefährdungseinschätzung durch Fachkräfte2  

 die Überleitung und Vermittlung von Familien in bestehende Angebote und die  

 enge Vernetzung der Fachkräfte im System der Frühen Hilfen. 

Im Rahmen des Schutzengel-Angebotes wird ein sogenanntes „Clearing“ (Klärung) durchgeführt: Den 

Familien wird innerhalb von 48 Stunden ein Beratungsgespräch angeboten. Nach einer „Klärung“ der 

Bedarfslage werden Familien bei der Suche nach weiteren Hilfsangeboten im Sozialraum unterstützt 

sowie auf Wunsch in weiterführende institutionelle Hilfen begleitet.  

Der Zugang von Familien zum Clearing erfolgte im Jahr 2013 zu 34 % über das Gesundheitssystem 

(Ärzte, Hebammen, Klinik), 32% der Familien kamen über das Jugendamt oder andere soziale Dienste 

des Kreises, in 25% der Fälle haben sich Familien selbst an das Schutzengel-Team gewendet. 

Das Schutzengelangebot war bis 2012 schwerpunktmäßig sozialpädagogisch ausgerichtet. Im Vorder-

grund standen die Bewertung pädagogischer Kompetenzen von Eltern und die Stärkung der Ressour-

cen in der Familie. Das Clearing wurde 2013 um einen medizinischen Fokus erweitert und durch den 

Einsatz von Familienhebammen  personell aufgebaut, um Familien eine Beratung unter medizini-

schen Aspekten anzubieten und eine professionellere Bewertung des körperlichen Gesundheits- und 

Pflegezustandes der Kinder vornehmen zu können.  

                                                           
2
 multiprofessionelles Team: Familienhebammen, Familien-Gesundheits-und Kinderkrankenpflegeschwester, 

Sozialarbeiter/innen, Diplompädagoginnen sowie Erzieherinnen 
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Abb. 19: Entwicklung der Fallzahlen im Schutzengel-Angebot von 2008-2013 

Im Jahr 2011 führten der Abbau von Landesförderung und sich anschließende organisatorische und 

inhaltliche Umbrüche zu einer Schwächung des Schutzengel Angebotes. Seit 2013 konnte sich das 

Schutzengel-Angebot hinsichtlich der Fallzahlen stabilisieren.  

 

Abb. 20: Zugang zum Schutzengel Angebot 2013 
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Abb. 21: An wen wurde 2013 vermittelt? 

 

Der Kooperationskreis 

§ 12 Landeskinderschutzgesetz Schleswig-Holstein, Kooperationskreise 

(1) Zur Kooperation in Kinder- und Jugendschutzangelegenheiten und bei Kindeswohlgefährdung werden in den 
Kreisen und kreisfreien Städten Kooperationskreise gebildet. Sofern solche nicht bestehen, übernimmt der örtliche 
Träger der Jugendhilfe die Initiative zur Errichtung der Kooperationskreise. (2) Teilnehmer der Kooperationskreise 
sind insbesondere 1. die Träger der öffentlichen Jugendhilfe, 2. die Gesundheitsämter, 3. Schulen und gegebenenfalls 
die Schulaufsicht, 4. Polizei- und Ordnungsbehörden und 5. die Staatsanwaltschaften. Teilnehmer sollen auch die 
Gerichte, insbesondere die Familiengerichte sein. (3) Die Kooperationskreise stellen die Rahmenbedingungen für eine 
effektive und schnelle Zusammenarbeit bei möglicher Kindeswohlgefährdung sicher. Hierzu gehört insbesondere die 
Gewährleistung schneller Informationen bei möglicher Kindeswohlgefährdung und eine vernetzte Kooperation zwi-
schen den mit einer möglichen Kindeswohlgefährdung befassten Stellen. Die Kooperationskreise treffen sich mindes-
tens einmal jährlich.   

 

Zur Kooperation in Kinder- und Jugendschutzangelegenheiten und bei Kindeswohlgefähr-

dung wurde 2008 im Kreis Rendsburg-Eckernförde ein Kooperationskreis gebildet. Teilneh-

mende sind die im Gesetz genannten Handelnden. Es finden jährliche Treffen statt, die Zu-

sammenarbeit im Einzelfall wird bilateral organisiert. 
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2. Frühe Hilfen im Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz KKG 

§ 1 Kinderschutz und staatliche Mitverantwortung 

(1) Ziel des Gesetzes ist es, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und ihre körperliche, geistige und 
seelische Entwicklung zu fördern.  
(4) Zu diesem Zweck umfasst die Unterstützung der Eltern bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts und ihrer 
Erziehungsverantwortung durch die staatliche Gemeinschaft insbesondere auch Information, Beratung und Hilfe. 
Kern ist die Vorhaltung eines möglichst frühzeitigen, koordinierten und multiprofessionellen Angebots im Hinblick auf 
die Entwicklung von Kindern vor allem in den ersten Lebensjahren für Mütter und Väter sowie schwangere Frauen 
und werdende Väter (Frühe Hilfen).  

 

Ziel Früher Hilfen ist es, Kindern ein gesundes Aufwachsen zu ermöglichen.  

Dabei ist mit „gesund“ die körperliche, seelische und soziale Gesundheit von Kindern angesprochen - 

so dass eine Entfaltung von Entwicklungspotentialen und die soziale Teilhabe von Kindern bestmög-

lich realisiert werden können.  

Keine Lebensphase ist so geprägt von existentiellen Entwicklungsschüben wie die der frühen Kindheit 

(0-3 Jahre) und in keiner anderen Lebensphase ist gleichzeitig die Abhängigkeit von betreuenden und 

versorgenden Menschen so groß. Wahrnehmungs- und Beziehungsstörungen von Eltern zu ihren 

kleinen Kindern wirken sich schwerwiegend aus, so dass  Jugendhilfe sowie andere Hilfesysteme ei-

nen besonderen Auftrag haben.  

„Frühe Hilfen“ im Sinne des Bundeskinderschutzgesetzes sollen in zweierlei Hinsicht „frühzeitig“ wir-

ken: bezogen auf den Entstehungsprozess von Krisen sowie bezogen auf die biographische Perspekti-

ve der frühen Kindheit. Sie umfassen alle (lokalen und regionalen) Unterstützungsangebote für Eltern 

und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt 

auf der Altersgruppe der 0-3-jährigen.  

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt den Auf- und Ausbau 

Früher Hilfen mit erheblichen Fördermitteln durch eine Bundesinitiative für die Ausgestaltung von 

Netzwerken, die Ausbildung und Begleitung von Familienhebammen sowie die Einbeziehung ehren-

amtlicher Strukturen.  

§ 3 Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz  

(1) In den Ländern werden insbesondere im Bereich Früher Hilfen flächendeckend verbindliche Strukturen der Zu-
sammenarbeit der zuständigen Leistungsträger und Institutionen im Kinderschutz mit dem Ziel aufgebaut und wei-
terentwickelt, sich gegenseitig über das jeweilige Angebots- und Aufgabenspektrum zu informieren, strukturellen 
Fragen der Angebotsgestaltung und -entwicklung zu klären sowie Verfahren im Kinderschutz aufeinander abzustim-
men.  
(2) In das Netzwerk sollen insbesondere Einrichtungen und Dienste der öffentlichen und freien Jugendhilfe, Einrich-
tungen und Dienste, mit denen Verträge nach § 75 Absatz 3 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch bestehen, Ge-
sundheitsämter, Sozialämter, Gemeinsame Servicestellen, Schulen, Polizei- und Ordnungsbehörden, Agenturen für 
Arbeit, Krankenhäuser, Sozialpädiatrische Zentren, Frühförderstellen, Beratungsstellen für soziale Problemlagen, 
Beratungsstellen nach den §§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes, Einrichtungen und Dienste zur Mütter-
genesung sowie zum Schutz gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen, Familienbildungsstätten, Familiengerichte 
und Angehörige der Heilberufe einbezogen werden.  
(3) Sofern Landesrecht keine andere Regelung trifft, soll die verbindliche Zusammenarbeit im Kinderschutz als Netz-
werk durch den örtlichen Träger der Jugendhilfe organisiert werden. Die Beteiligten sollen die Grundsätze für eine 
verbindliche Zusammenarbeit in Vereinbarungen festlegen. Auf vorhandene Strukturen soll zurückgegriffen werden.  
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http://www.fruehehilfen.de/serviceangebote-des-nzfh/glossar/?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=65&cHash=293e4495a2d00c3a250f9066941c1df0#tx-contagged-term
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http://www.fruehehilfen.de/serviceangebote-des-nzfh/glossar/?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=175&cHash=6d65b79aee2dc5b9015e9c2453a6a348#tx-contagged-term
http://www.fruehehilfen.de/serviceangebote-des-nzfh/glossar/?tx_contagged%5Bsource%5D=default&tx_contagged%5Buid%5D=109&cHash=c8bf801298461e4bf67062e7ced6001a#tx-contagged-term


26 
 

Netzwerke im Kreis Rendsburg-Eckernförde 

Im Kreis Rendsburg-Eckernförde wurden seit Anfang 2012 drei Netzwerke Frühe Hilfen für Rends-

burg, Eckernförde und Nortorf und die umliegenden Regionen gegründet.  

Pro Standort treffen sich zwei- bis dreimal im Jahr Mitarbeiter/innen von öffentlicher und freier Ju-

gendhilfe, (Schwangerschafts)- und Erziehungsberatungsstellen, (Familien)Hebammen, Gynäkologen, 

Kinderärzte, Geburtskliniken, Familienbildung u.a.  

In den Netzwerken wird gemeinsam überlegt, wie man Schwangere, Eltern und ihre (Klein)kinder im 

Kreisgebiet bestmöglich in Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und in den ersten Lebensjahren 

der Kinder beraten, unterstützen und begleiten kann.  

Im Zuge dieser Überlegungen entstand die Idee zu einem Familientelefon. 10 Netzwerkpartner (Ev. 

Jugendhilfe Rendsburg, Familienberatungsstelle Rendsburg, Via! Beratung und Treff für Mädchen 

und Frauen, Ev. Familienbildungsstätte, Kinder- und Jugendhilfeverbund Rendsburg, Brücke Rends-

burg-Eckernförde, Kinderschutzbund Ortsverein Rendsburg, Diakonie RD, KiTA Nortorf und Kreis Rd-

Eck) haben sich zusammengeschlossen, um Schwangeren,  Eltern und Familien mit kleinen Kindern 

wochentags am Telefon über die Vielfältigkeit der Frühen Hilfen im Kreis Rendsburg-Eckernförde zu 

informieren.  Im Gespräch mit den Anrufenden sollen darüber hinaus Anregungen für die Planung 

des eigenen Angebotes gewonnen werden. 

Innerhalb von 6 Monaten wurde die Idee zum Projekt es wurden Name, Nummer und Logo entwi-

ckelt. Am 01.11.2013 ging das Familientelefon an den Start. Unter der Nummer 04331 56 813 können 

Schwangere, Mütter und (werdende) Väter, sowie Familien mit Kindern bis zu drei Jahren und die 

interessierte Öffentlichkeit sich über regionale Angebote „Früher Hilfen“ informieren. Das Familien-

telefon beantwortet beispielsweise Fragen wie „Wo kann ich mich mit anderen Müttern über die 

erste Zeit mit meinem Säugling austauschen?“ oder „Wo finde ich den nächsten Schwimmgewöh-

nungskurs?“. Das Telefon versteht sich nicht als Kummertelefon oder Notrufnummer. Es geht viel-

mehr darum, Eltern zu informieren aber auch ihre Wünsche und Anregungen aufzunehmen und „ins 

Gespräch zu kommen“. Das Familientelefon ist immer montags von 10:00-12:00 Uhr und von 17:00 

bis 19:00 Uhr sowie dienstags- freitags von 10:00-12:00 zu erreichen. 

Das Angebot wird evaluiert, zweimal jährlich finden Auswertungstreffen mit allen handelnden Perso-

nen statt. Erste aussagekräftige Zahlen werden für das Jahr 2014 erwartet. 
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Abb.22: Visitenkarte Vorderseite 

 

Abb.23: Visitenkarte Rückseite 
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Im Zuge der Zusammenarbeit im Netzwerk ist auf vielfältigen Wunsch der Netzwerkteilnehmer/innen 

außerdem eine Datenbank Frühe Hilfen entstanden, die seit November 2013 über die Kreisseite 

anzusteuern ist  und in einem für Familien, Fachkräfte und interessierte Öffentlichkeit eine Ange-

botssuche nach verschiedenen Kriterien (Stichwort, Kategorien- und Umkreissuche) ermöglicht.  

In einem geschützten Bereich können sich die Netzwerkpartner über die Arbeit(sergebnisse) und 

Themen der Netzwerke und informieren. Die Seite wird fortlaufend weiterentwickelt.  

 

 

Abb. 24: Öffentlicher Bereich: Angebotssuche 

 

Die Verantwortung für den redaktionellen Aufbau der Seite, die Pflege der Datenbank sowie die 

öffentliche Bekanntmachung der Seite liegt bei der Koordinierungsstelle Kinderschutz.  
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Abb.25: Geschützter Bereich: Informationen für Netzwerker 

 

Familienhebammen im Kreis Rendsburg-Eckernförde 

§ 3 Rahmenbedingungen für verbindliche Netzwerkstrukturen im Kinderschutz  

(4) Dieses Netzwerk soll zur Beförderung Früher Hilfen durch den Einsatz von Familienhebammen gestärkt werden. 
Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unterstützt den Aus- und Aufbau der Netzwerke 
Frühe Hilfen und des Einsatzes von Familienhebammen, auch unter Einbeziehung ehrenamtlicher Strukturen durch 
eine zeitlich auf vier Jahre befristete Bundesinitiative, die im Jahr 2012 mit 30 Millionen Euro, im Jahr 2013 mit 45 
Millionen Euro und in den Jahren 2014 und 2015 mit 51 Millionen Euro ausgestattet wird. Nach Ablauf dieser Befris-
tung wird der Bund einen Fonds zur Sicherstellung der Netzwerke Frühe Hilfen und der psychosozialen Unterstützung 
von Familien einrichten, für den er jährlich 51 Millionen Euro zur Verfügung stellen wird. Die Ausgestaltung der Bun-
desinitiative und des Fonds wird in Verwaltungsvereinbarungen geregelt, die das Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der Finanzen mit den Ländern schließt.  

 

„Hebammen und Familienhebammen verstehen unter Frühen Hilfen primär und sekundär präventive 

Hilfen, besonders für sozial und gesundheitlich belastete Familien mit Kindern bis zu einem Jahr 

(Säuglingszeit). Die Familien werden durch unterschiedliche Konzepte in unterschiedlichen Bera-

tungssettings erreicht. Die Hilfen sind zumeist niedrigschwellig, erfolgen als weitgehend zugehende 

Unterstützung und können von der Klientel freiwillig in Anspruch genommen werden. … Die Aufgabe 

der Familienhebamme, soziale und gesundheitliche Probleme der Eltern zu erkennen und Problemlö-
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sungen zu beeinflussen, bezieht sich insbesondere auf die Gesundheit des Kindes und die Prävention 

von Entwicklungsrisiken – in der Schwangerschaft und bis zum Ende des ersten Lebensjahres.“3 

Mit der Durchführung und Organisation des flächendeckenden Einsatzes von Familienhebammen im 

Kreisgebiet ist die Brücke Rendsburg-Eckernförde e.V. beauftragt worden. Seit dem 1.10.2013 stehen 

drei Familienhebammen für Einsätze im Kreisgebiet bereit: 

Die Familienhebammen im Kreis Rendsburg-Eckernförde sind durch die Anbindung an die Brücke 

Rendsburg-Eckernförde e.V. einerseits in ein multiprofessionelles Team eingebunden, andrerseits in 

die Hebammenstrukturen vor Ort, so dass für jede Familie zu jedem Zeitpunkt der Schwangerschaft 

und in den ersten Lebensmonaten des Kindes eine passende Unterstützung gefunden werden kann. 

Im Folgenden sind einige Zahlen aufgeführt aus dem Zeitraum Oktober-Dezember 2013. 

 

Abb.26: Fallzahlen im Zeitraum Oktober-Dezember 2013 

  

                                                           
3
 vgl. Frühe Kindheit Sonderausgabe 2012, S.66-69 
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Abb.27: Art der Einsätze 01.10.2013 – 31.12.2013
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Abb.28: Alter der Kindesmutter bei Beginn der Hilfe 2013 

 

 

Abb.29: Alter des Kindes bei Beginn der Hilfe 2013 
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Abb.30: Anlass für den Hilfebedarf 2013 (Mehrfachnennungen) 

Die dargestellten Zahlen zeigen deutlich, wie wertvoll die Arbeit der Familienhebammen für das Sys-

tem der Frühen Hilfen ist und wie vielfältig die Anlässe für den Beginn einer Hilfe sein können. Bereits 

Ende des Jahres waren die drei Familienhebammen gut ausgelastet. Im Dezember erhielten die Fami-

lienhebammen darüber hinaus von der atlas BKK ahlmann finanzielle Unterstützung für die Finanzie-

rung einer Familienhebammensprechstunde an jedem 1. Freitag im Monat im Eltern-Café des Stadt-

teilhauses Mastbrook in Rendsburg.  

 

3. Lokale Netzwerke Kinderschutz 

§ 8 Landeskinderschutzgesetz Schleswig-Holstein, Lokale Netzwerke Kinder- und Jugendschutz 

(1) In den Kreisen und kreisfreien Städten werden lokale Netzwerke Kinder- und Jugendschutz für frühe und rechtzei-
tige soziale und gesundheitliche Hilfen und Leistungen für Schwangere, Kinder, Jugendliche, Mütter und Väter einge-
richtet. Der örtliche Träger der Jugendhilfe übernimmt die Initiative und Steuerung zur Errichtung des lokalen Netz-
werkes Kinder- und Jugendschutz. (2) Die lokalen Netzwerke Kinder und Jugendschutz befassen sich insbesondere 
mit Folgendem: 1. Abstimmung zwischen den Beteiligten zur Erbringung früher und rechtzeitiger Hilfen und Leistun-
gen, 2. Sicherstellung eines engen Informationsaustausches, 3. Realisierung der erforderlichen Hilfen und Leistungen, 
4. Sicherstellung einer zügigen Leistungserbringung, 5. individuelle Fallerörterung mit Einverständnis 
der Betroffenen, 6. anonymisierte Fallberatung, 7. Fortbildung von Fachkräften und ehrenamtlich tätigen Personen, 
8. Öffentlichkeitsarbeit. (3) Teilnehmer der lokalen Netzwerke Kinder- und Jugendschutz können insbesondere sein 1. 
das Jugendamt, die Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, das Sozialamt, 2. Einrichtungen und Dienste, die 
Leistungen der Jugendhilfe, Gesundheitshilfe und Rehabilitation erbringen, 3. Träger der freien Wohlfahrtspflege, 4. 
Kinderschutzorganisationen und 
-zentren, 5. niedergelassene Gynäkologen, Kinderärzte, Ärzte, 6. Entbindungs- und Kinderkliniken, 
7. Hebammen, 8. Schwangerschaftsberatungsstellen, 9. Frauenunterstützungseinrichtungen, 10. Träger der Behin-
dertenhilfe und Verbände für Menschen mit Behinderung und 11. die Polizei. (4) Die Teilnehmer der lokalen Netz-
werke Kinder- und Jugendschutz treffen Vereinbarungen über die Zusammenarbeit und Organisation. Sie regeln, bei 
wem die Koordinationsaufgaben des lokalen Netzwerkes Kinder- und Jugendschutz angesiedelt werden. 
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Aus den drei lokalen Netzwerken Kinderschutz wurden die Netzwerke Frühe Hilfen entwickelt, die 

Teilaufgaben des lokalen Netzwerkes übernommen haben. Um die Netzwerklandschaft nicht zu über-

frachten, ist geplant, einmal jährlich in einem überregionalen Treffen auf Basis des Kinderschutzbe-

richtes über aktuelle Entwicklungen im Kinderschutz zu informieren und mit den anwesenden Teil-

nehmern/innen die Situation im Kinderschutz zu diskutieren. Je nach Bedarf und Dringlichkeit der 

Themen können einzelne Themen vertiefend behandelt werden. Die Koordinierung übernimmt der 

Kreis. Im Jahr 2013 fand kein Treffen statt, das nächste ist für Sommer 2014 geplant. 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 09.05.2014

Beschlussvorlage

Federführend:
FB 3 Jugend und Familie

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2014/267
öffentlich
07.05.2014
Schmidt, Norbert
Annelene Schlüter

Mitwirkend: Die Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entnehmen sie bitte dem Sachverhalt.

Förderung von Familienzentren
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Jugendhilfeausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Jugendhilfeausschuss beschließt, die Kindertagesstätten der Evangelisch-Luth. 
Kirchengemeinde St. Marien, vertreten durch die Stadt Rendsburg mit dem 
Kooperationsprojekt „Familienzentrum Nobiskrug“ und den Evangelischen 
Kindergarten St. Johannis in Schacht-Audorf im Rahmen der Weiterentwicklung zu 
einem Familienzentrum mit je 5.000 € jährlich zu fördern. Die Förderung soll über 
drei Jahre erfolgen.

Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
keine

Sachverhalt: 
Auf Empfehlung des Jugendhilfeausschusses zu einem Antrag der CDU-Fraktion  
hat der Kreistag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2014 beschlossen, für die 
Weiterentwicklung von Familienzentren zwei weitere Projekte zu fördern und 
entsprechende Mittel in den Haushalt einzustellen. 

Die Vergabe erfolgte im Rahmen eines Interessenbekundungsverfahrens. Der 
Förderzeitraum soll drei Jahre umfassen.

Es liegen 3 Angebote vor, die fristgerecht eingegangen sind. Die Angebote erfüllen 
die Grundvoraussetzungen des Interessenbekundungsverfahrens. 

Auf der Grundlage der vom Ausschuss benannten Kriterien wurde eine Bewertung 
der Angebote durch die Verwaltung vorgenommen: 

Die Standortgemeinden befürworten die Entwicklung dieser Kindertagesstätten zu 
einem Familienzentrum, was zwingende Voraussetzung ist für die Auswahl und eine 
Verstetigung der Projekte perspektivisch sichern soll. 
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Für Rendsburg und Schacht-Audorf liegen diese Erklärungen schriftlich vor, in 
Padenstedt ist ein entsprechender Beschluss durch die Gemeindevertretung in der 
Bewerbung benannt.

Nach intensiver Prüfung der Angebote hinsichtlich der aufgestellten Kriterien schlägt 
die Verwaltung die Förderung der Projekte der Kirchengemeinde St. Marien in 
Rendsburg sowie der Kirchengemeinde St. Johannes in Schacht-Audorf vor.

Beide Konzepte setzen sich hinsichtlich der Qualität der vorgesehenen Maßnahmen 
von dem Angebot der Mitbewerberin ab.

Das Rendsburger Konzept überzeugt durch die ausführliche Darstellung der 
Zusammenarbeit zwischen den vielen Kooperationspartner, welche durch das 
bestehende „Kooperationsprojekt Familienzentrum Nobiskrug“ bereits gelebt wird. 
Insbesondere in den Bereichen Elternarbeit und Elternbeteiligung sowie der 
Unterstützung der Familien in ihrer Erziehungs- und Bildungskompetenz werden hier 
viele konkrete Maßnahmen benannt. 
Hinzu kommt die für den Bereich der Jugendhilfe festzustellende besondere 
Herausforderung hinsichtlich der Lage dieser Einrichtung in der Schule Nobiskrug. 
Nach Rücksprachen mit dem Jugend- und Sozialdienst handelt es sich bei dem 
Einzugsgebiet um eine städtisch verdichtete Lage mit vielen 
Unterstützungsnotwendigkeiten für die Familien vor Ort. Die Ausgangslage 
hinsichtlich des Einzugsgebietes wird auch im Konzept überzeugend dargestellt.

Für die Kindertagesstätten in Padenstedt und Schacht-Audorf sind in den Konzepten 
viele Ideen für zukünftige Maßnahmen und Projekte sowie bereits bestehende 
Angebote hinsichtlich der Unterstützung von Familien benannt. Die Form der 
Zusammenarbeit zwischen den Kooperationspartnern ist noch nicht ausgestaltet, 
beide zeigen jedoch viele Möglichkeiten zur Vernetzung im Sozialraum auf.
Das Konzept der Kindertagesstätte Schacht-Audorf ist insgesamt umfassender und 
überzeugt hinsichtlich der vorgesehenen Maßnahmen insbesondere in den 
Bereichen der Elternarbeit und Elternbildung.

Die Bewerbungen werden dem Ausschuss in der Anlage zur Kenntnis gegeben.

Die Verwaltung schlägt vor, die Projekte in Rendsburg und Schacht-Audorf zu 
fördern. 

Finanzielle Auswirkungen:
Im Haushalt berücksichtigt

Christina Mönke 

Anlage/n:
Anträge 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 09.05.2014

Beschlussvorlage

Federführend:
FB 3 Jugend und Familie

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2014/268
öffentlich
07.05.2014
Mönke, Christina
Annelene Schlüter

Mitwirkend: Die Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entnehmen sie bitte dem Sachverhalt.

Kindertagesbetreuung
Neuregelung des Sozialstaffelsystems
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Jugendhilfeausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:
1. Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Einführung der in der Vorlage 

beschriebenen Sozialstaffelregelung. Die Verwaltung wird beauftragt, die 
Einführung des neuen Systems einzuleiten (frühestmöglich zum 01.01.2015). 

2. Die Verwaltung wird beauftragt, in Abstimmung mit den Gemeinden die 
Grundlagen für ein Gesamtfinanzierungssystem im Bereich der 
Kindertagesbetreuung zu entwickeln. 

Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
Keine 

Sachverhalt: 

Entwicklungen in der Sozialstaffel 
Seit dem Jahr 2003 sind im Haushalt des Kreises 4.346.000 € für die Förderung von 
Kindern in Kindertageseinrichtungen in Form eines Budgets zur Verfügung gestellt. 
Das Budget umfasst die Kreismittel zur Förderung des laufenden Betriebes von 
Kindertageseinrichtungen und die Mittel zur Erstattung der Einnahmeausfälle der 
Sozialstaffel. 
 
Seitdem sind die Aufwendungen im Bereich der Sozialstaffel ständig gestiegen. 

Im Haushalt 2013 waren für die Aufwendungen im Bereich der Sozialstaffel 
3.047.000,00 € sowie eine Verwaltungskostenpauschale zur Begleichung des 
kommunalen Aufwandes für die Berechnung in Höhe von 115.000 € eingestellt.  

Am Jahresende 2013 beliefen sich die Aufwendungen für die Erstattung der 
Einnahmeausfälle in der Sozialstaffel auf 3.909.975,00 €. Die ungedeckten 
Mehrausgaben 2013 ergeben sich unter anderem aus einem stetigen Anstieg der 
Zahl der Anspruchsberechtigten, dem Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder 
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unter drei Jahren sowie der gesetzlichen Änderung des Kindertagesstättengesetzes 
(Wegfall der 85 % Regelung).

Für das Haushaltsjahr 2014 sind zu den bisher bereit gestellten Mitteln von 
3.047.000 €  weitere 770.000 € eingestellt worden. Davon 320.000 € für die 
Mehraufwendungen durch Änderung der Rechtslage - Wegfall 85 % Regelung sowie  
450.000 € zur Abdeckung der weiteren Mehrausgaben im Bereich Sozialstaffel 
(gegenfinanziert aus Konnexitätsmitteln des Landes für den U3-Ausbau).  

Nach den vorliegenden Ergebnissen von Hochrechnungen aufgrund der aktuellen 
Fallzahlen sowie der Entwicklung zum Ende des vergangenen Haushaltsjahres ist  
bei Fortsetzung der Anwendung der bisherigen Sozialstaffelrichtlinie mit einem 
weiteren jährlichen Anstieg um ca. 300.000 € zu rechnen. 

Die Mehraufwendungen im Bereich der Sozialstaffel führen dazu, dass das 
Gesamtbudget für die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen von 4.346 Mio 
Euro zukünftig nicht mehr auskömmlich sein wird. 
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Informationen zur Bewertung der finanziellen Aufwendungen des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde im Vergleich zu anderen Kreisen in Schleswig-Holstein 
   

      

                                                                 Quelle: Benchmarking Berichte  2012/2013

Bei der Förderung des laufenden Betriebes von Kindertageseinrichtungen liegt der Kreis RD-Eck unter 
dem Landesdurchschnitt. 
Die Falldichte ist mit  35,5 % bei der Sozialstaffel überdurchschnittlich, dem gegenüber liegen die 
Ausgaben für soziale Entlastung im unteren Drittel. 
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Vergleich der sozialen Ermäßigungssysteme der Kreise in Schleswig-Holstein 

Kreis System Zumutbarkeit (ohne ergänz. Antrag)
HEI Sozialstaffel Nein
RZ Sozialstaffel Nein
NF Sozialstaffel Ja
OH Einkommensberechnung Nein
PI Einkommensberechnung Ja
PLÖ Zumutbarkeitsprüfung Ja
RD Sozialstaffel Nein
SL Sozialstaffel Nein 
SE Einkommenstabelle Ja
IZ Keine Angabe k.A.
OD Staffelung Ja

Ein Vergleich der Systeme ist bei den unterschiedlichen Rahmenbedingungen kaum 
möglich. Insbesondere hinsichtlich der Ausgestaltung der Staffeln sowie der sehr 
unterschiedlichen Anwendungen der Zumutbarkeitsregeln konnten für die Erörterungen 
keine zu nutzenden Modelle erschlossen werden. 

Erarbeitung einer neuen Sozialstaffelregelung 

Ziel bei der Erarbeitung einer neuen Sozialstaffelregelung ist es, die Regelungen des KitaG 
mit den Regelungen des § 90 Absatz 3 und 4 SGB VIII zu vereinen und einfache, 
unbürokratische und transparente Regelungen zu erarbeiten. Nach dem bisherigen System 
werden Anspruchsberechtigte, die nicht über die Zumutbarkeitsregelungen informiert sind, 
benachteiligt. 

Das neue System beinhaltet folgende Regelungen:
               Regelung                        Anmerkungen 

Die Berechnung einer Einkommensgrenze erfolgt 
entsprechend der Regelungen des § 90 Absatz 3 und 
4 SGB VIII.

Mit dieser Regelung wird die im § 90 Abs. 3 und 4 
SGB VIII geregelte Zumutbarkeitsprüfung innerhalb 
eines Sozialstaffelsystems  umgesetzt. 
Die derzeitige Doppelprüfung entfällt. Ein extra Antrag 
auf Prüfung der Zumutbarkeit ist nicht mehr 
erforderlich, da dieses System Bundes- und 
Landesregelungen verknüpft. 
In der Regel erfolgt eine Besserstellung der 
Anspruchsberechtigten. 
Zur Berücksichtigung der finanziellen Situation des 
Kreises wurde ein Ausgleich bei der Festlegung des 
angemessenen Beitrages sowie der Gestaltung der 
Ermäßigungsstufen hergestellt. 

Es werden 80% des die Einkommensgrenze 
überschreitenden Einkommens als zumutbar 
angesehen.

Im Rahmen der Zumutbarkeitsprüfung wird das 
Einkommen einer Einkommensgrenze (Ermittlung 
nach § 86 SGB SGB XII) dem Einkommen 
gegenübergestellt.
Übersteigt das Einkommen die Einkommensgrenze, so 
ist ein angemessener Teil durch die Eltern 
aufzubringen. 
Die Gestaltung der Angemessenheit obliegt dem 
Träger der Jugendhilfe. Die 
Heranziehungsempfehlungen der Landesjugendämter 
gehen von einem zumutbaren Kostenbeitrag von 50 % 
aus. 
Der Vorschlag, 80 % als Kostenbeitrag anzusetzen 
begründet sich darin, die finanziellen Aufwendungen 
des Kreises in Grenzen zu halten. 
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Staffelung 
Bis zu 100% der EK-Grenze = 100% Ermäßigung
Bis zu 105% der EK-Grenze = 75% Ermäßigung
Bis zu 110% der EK-Grenze = 50% Ermäßigung
Bis zu 115% der EK-Grenze = 25% Ermäßigung
Über 115% der EK-Grenze = 0% Ermäßigung

Bei der Festlegung der Stufen diente der bisherige 
Kreis der Anspruchsberechtigten als Grundlage für 
Modellberechnungen.  
Um die rechtssichere Anwendung von Bundes- und 
Landesregelungen zu gewährleisten, wurde der 
Einstieg in das soziale Ermäßigungssystem (115 %) 
so gewählt, dass nach  Abzug des zu leistenden 
Elternbeitrages  die Einkommensgrenze nicht 
unterschritten wird. 

Besondere Belastungen werden auf Nachweis in Höhe 
von jeweils bis zu 10% des anzurechnenden 
Einkommens zusätzlich berücksichtigt (Katalog 
anzurechnender Belastungen wird erstellt).

Bei der Zumutbarkeitsprüfung sind besondere 
Belastungen zu berücksichtigen.   
Die pauschalisierte Berücksichtigung besonderer 
Belastungen verhindert, dass bei jeder Veränderung  
in der Einkommenssituation eine neue Berechnung 
erfolgen muss.

Geschwisterermäßigung
10% Ermäßigung für Kind 2
20% Ermäßigung für Kind 3
30% Ermäßigung für Kind 4 und weitere

Geschwisterermäßigung soll  als eine soziale Leistung
erhalten bleiben. 
Aufgrund der Änderungen der 
Berechnungsgrundlagen wurden die 
Ermäßigungsstufen verändert. 
Die bisherige Ermäßigung für Geschwisterkinder lag 
bei 30 % für Kind 2, 60 % für Kind 3 und für jedes 
weitere Kind 90 %. 
Anders als im bisherigen System werden bei der 
Berechnung der  Einkommensgrenze Kinder bereits im 
Vorwege mit 70 % des Regelsatzes berücksichtigt.  

Eine ausführliche Darstellung des Berechnungssystems erfolgt in der Sitzung. 

Diese Neuregelung stellt sicher, dass
 besondere Belastungen entsprechend der Zumutbarkeitsregelung berücksichtigt
 trotzdem eine Staffelung entsprechend der Regelungen des KitaG umsetzbar ist. 
 die Rechtssicherheit bei der Ermäßigung von Teilnahmebeträgen für die 

Kindertagesbetreuung gewährt wird. 
Die Verwaltung schlägt daher vor, die Neuregelungen der Sozialstaffel einzuführen. 

Finanzielle Auswirkungen

Bei der Umsetzung des vorgeschlagenen neuen Ermäßigungssystems ergeben sich nach 
Modellrechnungen Mehraufwendungen in Höhe von 1.250.000 €. 

Überarbeitung des Gesamtsystems der Finanzierung von 
Kindertageseinrichtungen 
Die Gesamtsituation in der Finanzierung von Kindertageseinrichtungen ist aufgrund dieser 
Entwicklungen erneut mit den Kommunen zu erörtern. Inhalt dieser Gespräche soll es sein, 
die Finanzbeziehungen im Bereich der Finanzierung von Kindertagesbetreuung gemeinsam 
neu zu verhandeln und ein einfaches, verlässliches, transparentes und nachhaltiges System 
der Finanzierung gemeinsam zu entwickeln. 

Der Ausschuss wird um grundsätzliche Zustimmung zu dem vorgeschlagenen 
Sozialstaffelmodell gebeten. Eine Umsetzung des neuen Systems zum 01.08.2014 (neues 
Kita-Jahr) ist  nicht realisierbar, sondern frühestens zum 01.01.2015. 
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Das Ergebnis der Beratungen im Unterausschuss wird nachgereicht. 

Christina Mönke
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 09.05.2014

Beschlussvorlage

Federführend:
FB 3 Jugend und Familie

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2014/269
öffentlich
07.05.2014
Schmidt, Norbert
Annelene Schlüter

Mitwirkend: Die Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entnehmen sie bitte dem Sachverhalt.

Kindertagesstättenbedarfsplan - Aufnahme von 
Änderungsanträgen
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Jugendhilfeausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Jugendhilfeausschuss beschließt die Aufnahme der vorgelegten Änderungen in 
den Kindertagesstättenbedarfsplan. 

Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
Keine 

Sachverhalt:  
Die beantragten Änderungen sind in der beigefügten Übersicht zusammengestellt.
Der Ausschuss wird um Beschlussfassung zur Aufnahme in den Bedarfsplan 
gebeten. 

Finanzielle Auswirkungen:

Anlage/n:
Übersicht Änderungsanträge 
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Ort Antragsteller Einrichtung

geplante 

Veränderungen aktuelle Platzzahl Planung Veränderungen im Bedarfsplan

GroßWittensee Amt Hüttener Berge Kommunale KiTa 

GroßWittensee

alt: 2 Kindergartengruppen, 1 

Krippengruppe

neu: 2 Kindergartengruppen, 1 

altersgemischte Gruppe, 1 

Krippengruppe

Ascheffel Amt Hüttener Berge

Kommunale KiTa 

Ascheffel

Schließung 1 

Krippengruppe zum 

1.8.2014

alt: 2 Kindergartengruppen, 2 

Krippengruppen

neu: 2 Kindergartengruppen, 1 

Krippengruppe
Schülldorf Amt Eiderkanal Elterninitiative 

Schülldorf

alt: 1 Kindergartengruppe

neu: 1 Kindergartengruppe, 1 

altersgemischte Gruppe
Melsdorf Amt Achterwehr

Kommunale KiTa 

melsdorf

Umwandlung 1 

altersgem. Gruppe in 1 

Krippengruppe zum 

1.8.2014

alt: 2 Kindergartengruppen, 1 

altersgemischte Gruppe, 1 

Waldgruppe, 1 Krippengruppe

neu: 2 Kindergartengruppen, 1 

Waldgruppe, 2 Krippengruppen

Hohenwestedt Amt Mittelholstein Kommunale KiTa 

Hohenwestedt

alt: 9 Kindergartengruppen, 3 

Krippengruppen

neu: 8 Kindergartengruppen, 3 

Krippengruppen

10 Plätze für 

Kinder unter drei 

Jahren, 40 Plätze 

für Kinder von 3-

6 Jahren

Errichtung 1 

altersgemischten 

Gruppe zum 1.8.2015

18 Plätze für Kinder 

von 3-6 Jahren

28 Plätze für 

Kinder unter drei 

Jahren, 5 Plätze 

für Kinder von 3-

6 Jahren15 Plätze für Kinder 

unter drei Jahren, 

51 Plätze für Kinder 

von 3-6 Jahren

20 Plätze für 

Kinder unter drei 

Jahren, 41 Plätze 

für Kinder von 3-

6 Jahren

Schließung 1 

Kindergartengruppe 

zum 1.8.2014

30 Plätze für Kinder 

unter drei Jahren, 

180 Plätze für 

Kinder von 3-6 

Jahren

30 Plätze für 

Kinder unter drei 

Jahren, 160 

Plätze für Kinder 

von 3-6 Jahren

15 Plätze für 

Kinder unter drei 

Jahren, 45 Plätze 

für Kinder von 3-

6 Jahren

Kindertagesstättenbedarfsplan

Aufnahme- und Änderungsanträge

Errichtung 1 

altersgemischten 

Gruppe zum 1.5.2014

10 Plätze für Kinder 

unter drei Jahren, 

40 Plätze für Kinder 

von 3-6 Jahren

20 Plätze für Kinder 

unter drei Jahren, 

40 Plätze für Kinder 

von 3-6 Jahren

1
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Ort Antragsteller Einrichtung

geplante 

Veränderungen aktuelle Platzzahl Planung Veränderungen im Bedarfsplan

Padenstedt Amt Mittelholstein

Kommunale KiTa 

Padenstedt

alt: 2 Kindergartengruppen, 1 

altersgemischte Gruppe

neu: 2 Kindergartengruppen, 1 

Krippengruppe

Breiholz Amt Hohner Harde Kommunale KiTa 

Breiholz

Errichtung 1 Gruppe 

mit 9 Plätzen für Kinder 
alt: 1 Kindergartengruppe, 1 

altersgemischte Gruppe

neu: 1 Kindergartengruppe, 1 

"Schulerwartungsgruppe", 1 

altersgemischte Gruppe

Molfsee Amt Molfsee Waldorfkindergarten 

Molfsee

alt und neu: 2 Kindergartengruppen

Rendsburg KiTa Wunderwesen

KiTa Wunderwesen

Errichtung 1 

Krippengruppe

alt: 3 Kindergartengruppen mit 

insges. 40 Plätzen, 1 Krippengruppe

neu: 3 Kindergartengruppen mit 

insges. 40 Plätzen, 2 

Krippengruppen
Kronshagen Gemeinde 

Kronshagen

Ev. Kindergarten 

Domänental

alt: 4 Kindergartengruppen, 1 

Integrationsgruppe, 1 

altersgemischte Gruppe, 1 

Krippengruppe

neu: 2  Kindergartengruppen, 1 

Integrationsgruppe, 1 

altersgemischte Gruppe, 1 

Krippengruppe

5 Plätze für Kinder 

unter drei Jahren, 

30 Plätze für Kinder 

von 3-6 Jahren

5 Plätze für 

Kinder unter drei 

Jahren, 39 Plätze 

für Kinder von 3-

6 Jahren

40 Plätze für 

Kinder von 3-6 

Jahren

10 Plätze für Kinder 

unter drei Jahren, 

40 Plätze für Kinder 

von 3-6 Jahren

20 Plätze für 

Kinder unter drei 

Jahren, 40 Plätze 

für Kinder von 3-

6 Jahren

Schließung von 2 

Kindergartengruppen

15 Plätze für Kinder 

unter drei Jahren, 

105 Plätze für 

Kinder von 3-6 

Jahren

15 Plätze für 

Kinder unter drei 

Jahren, 65 Plätze 

für Kinder von 3-

6 Jahren

Umwandlung 1 

altersgem. Gruppe in 1 

Krippengruppe zum 

1.8.2014

5 Plätze für Kinder 

unter drei Jahren, 

70 Plätze für Kinder 

von 3-6 Jahren

10 Plätze für 

Kinder unter drei 

Jahren, 60 Plätze 

für Kinder von 3-

6 Jahren

Rücknahme des 

Antrags auf Errichtung 

1 Krippengruppe

2
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Ort Antragsteller Einrichtung

geplante 

Veränderungen aktuelle Platzzahl Planung Veränderungen im Bedarfsplan

Kronshagen Gemeinde 

Kronshagen

Tagespflege Pädiko Schließung 1 Gruppe 

instit. Tagespflege

alt: 4 institutionelle 

Tagespflegestellen

neu: 3 institutionelle 

Tagespflegestellen

Büdelsdorf Stadt Büdelsdorf Kindergarten 

Lummerland

alt: 4 Kindergartengruppen, 2 

altersgemischte Gruppen, 2 

Krippengruppen

neu: 5 Kindergartengruppen, 2 

altersgemischte Gruppen, 2 

Krippengruppen

Büdelsdorf Stadt Büdelsdorf Ev. Kindertagesstätte 

Kinderarche

alt: 2 Kindergartengruppen, 1 

altersgemischte Gruppe, 1 

Krippengruppe
neu: 3 Kindergartengruppen, 1 

altersgemischte Gruppe, 1 

Krippengruppe

Aukrug

Amt Mittelholstein

Evangelische 

Kinderstube Aukrug

Schließung 

derEinrichtung zum 

1.8.2014

alt: 1 Kindergartengruppe

Errichtung 1 

Kindergartengruppe

30 Plätze für Kinder 

unter drei Jahren, 

100 Plätze für 

Kinder von 3-6 

Jahren

30 Plätze für 

Kinder unter drei 

Jahren, 120 

Plätze für Kinder 

von 3-6 Jahren

Errichtung 1 

Kindergartengruppe

15 Plätze für Kinder 

unter drei Jahren, 

50 Plätze für Kinder 

von 3-6 Jahren

15 Plätze für 

Kinder unter drei 

Jahren, 70 Plätze 

für Kinder von 3-

6 Jahren

20 Plätze für Kinder 

unter 3 Jahren

15 Plätze für 

Kinder unter 3 

Jahren

3
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 09.05.2014

Beschlussvorlage

Federführend:
FB 3 Jugend und Familie

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2014/270
öffentlich
08.05.2014
Mönke, Christina
Annelene Schlüter

Mitwirkend: Die Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entnehmen sie bitte dem Sachverhalt.

Kindertagespflege - Erhöhung der laufenden Geldleistung
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Jugendhilfeausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:  
Der Jugendhilfeausschuss entscheidet über den Antrag der CDU-Fraktion, die 
laufende Geldleistung an Tagespflegepersonen im Rahmen der Förderung der 
Tagespflege von 3,10 € auf 3,50 € zu erhöhen. 

Begründung der Nichtöffentlichkeit: 

Sachverhalt:  
Die CDU-Fraktion hatte bereits zu den Haushaltsberatungen 2014 den Antrag 
gestellt, die laufende Geldleistung für Tagespflegepersonen im Rahmen der 
Förderung in Tagespflege von 3,10 € auf 3,50 € zu erhöhen. Auf Empfehlung des 
Jugendhilfeausschusses vom 13.11.2013 hat der Kreistag beschlossen, 
entsprechende  Mittel für Mehraufwendungen in der Förderung in Tagespflege in 
Höhe von 25.000 € in den Haushalt 2014 einzustellen, ab 2015 sollen für 
Mehraufwendungen jährlich 60.000 € in den Haushalt eingestellt werden.

Im Rahmen der Beratungen über die konkreten Maßnahmen zur Weiterentwicklung 
der Kindertagespflege hat die CDU hat den Antrag zur Erhöhung der laufenden 
Geldleistung auf 3,50 € pro Kind und Betreuungsstunde mit Antrag vom 10.04.2014 
wiederholt.

Aktuelle Situation: 
Der Kreis hat gemäß § 24 SGB VIII die Erfüllung des Anspruchs auf Förderung in 
Tageseinrichtungen und Kindertagespflege sicherzustellen.
Die Förderung der Kindertagespflege nach § 23 Abs. 1 SGB VIII umfasst  

 die Vermittlung des Kindes zu einer geeigneten Kindertagespflegeperson 
 die fachliche Beratung, Begleitung und weitere Qualifizierung von 

Kindertagespflegepersonen
 die Gewährung einer laufenden Geldleistung an die Kindertagespflegeperson. 
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Die laufende Geldleistung nach § 23 Absatz 1 SGB VIII umfasst 
1. die Erstattung angemessener Kosten, die der Tagespflegeperson für den 

Sachaufwand entstehen,
2. einen Betrag zur Anerkennung ihrer Förderungsleistung nach § 23 Abs. 2 a,
3. die Erstattung nachgewiesener Aufwendungen für Beiträge zu einer 

Unfallversicherung sowie die hälftige Erstattung nachgewiesener 
Aufwendungen zu einer angemessenen Alterssicherung und die hälftige 
Erstattung nachgewiesener Aufwendungen zu einer angemessenen 
Krankenversicherung und Pflegeversicherung.

Nach § 23 Abs. 2 a SGB VIII wird die Höhe der laufenden Geldleistung von den 
Trägern der öffentlichen Jugendhilfe festgelegt, soweit Landesrecht nicht etwas 
anderes bestimmt. Der Betrag zur Anerkennung der Förderungsleistung der 
Tagespflegeperson ist leistungsgerecht auszugestalten. Dabei sind der zeitliche 
Umfang der Leistung und die Anzahl sowie der Förderbedarf der betreuten Kinder zu 
berücksichtigen. 

Ziffer 8.2 der Richtlinien des Kreises zur Förderung der Kindertagespflege regelt die 
Höhe der Geldleistung an die Kindertagespflegeperson im Kreis. 

Der Kreis Rendsburg-Eckernförde fördert bisher die Betreuungsstunde mit 3,10 €und 
berücksichtigt dabei zusätzlich folgende Aspekte:

Urlaub Es werden 4 Wochen Urlaub im Jahr anerkannt und fortgezahlt.

Krankheit Bei Krankheit von Tagesmutter oder Tagespflegekind wird 
keine Förderung gezahlt, da diese an die tatsächlichen 
Betreuungszeiten gebunden ist. 

BGW Beiträge zur Berufsgenossenschaft (Unfallschutz) werden  voll 
übernommen.

Rente,
Kranken- und 
Pflegeversicherung

Eine hälftige Erstattung nachgewiesener und angemessener 
Beiträge erfolgt entsprechend der Regelungen nach § 23 SGB 
VIII.

Nachtdienst Im Rahmen der Verwaltungspraxis werden zusätzlich zum 
Nachtdienst 8 Stunden Ruhezeit anerkannt, wenn kein 
betreuender Elternteil zur Verfügung steht.

Die Gesamtaufwendungen des Kreises für Kinder unter drei Jahren betragen 
1.099.466,67 €, für Kinder über drei Jahren 367.200 €. 

Die Einnahmen des Kreises aus Kostenerstattung der Gemeinden und 
Elternbeiträgen betragen 356.231 € und 349.912 €. 
Damit ergeben sich für den Kreis Rendsburg-Eckernförde Gesamtkosten in Höhe 
von 760.523,67 € für die Förderung in Tagespflege durch die laufende Geldleistung.

Zudem fördert der Kreis nach Ziffer 3 und 4 der Richtlinien die Vermittlung von 
Kindertagespflegepersonen sowie die Beratung, Begleitung und Qualifizierung von 
Kindertagespflegepersonen.
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Hierzu sind folgende Haushaltsansätze im Jahr 2014 vorgesehen:

Art der Förderung Haushaltsansatz Bemerkung
Fortbildung von 
Tagespflegepersonen

4000 € Die Tagespflegepersonen beteiligen sich 
mit 5 € an den Kursen.

Grundqualifikation für 
Tagespflege

5000 € Der Kreis gewährt pro Teilnehmerin 
einen Zuschuss von 90 €. 

Vermittlungsstellen 38.000 € Die Vermittlungsstellen erhalten einen 
Sockelbetrag von 19.000 €, welche sich 
die 11 Vermittlungsstellen zum gleichen 
Anteil teilen. Die weiteren 19.000 € 
werden auf alle Jugendeinwohner 
verteilt. 

In Ziffer 9. der Richtlinien ist der  Kostenbeitrag der Erziehungsberechtigten geregelt.
Gemäß § 90 Abs. 1 SGB VIII werden für die Inanspruchnahme von Angeboten der 
Förderung in Kindertagespflege nach §§ 22 bis 24 SGB VIII Kostenbeiträge 
festgesetzt. 
Im Kreis Rendsburg-Eckernförde wird derzeit ein Kostenbeitrag in gleicher Höhe von  
3,10 € pro Betreuungsstunde und Kind festgelegt. Der Kostenbeitrag bei der 
Betreuung von Kindern unter drei Jahren reduziert sich um 1 Euro pro 
Betreuungsstunde
(bei Beteiligung der Wohnortgemeinde um einen weiteren Euro).

Die Verwaltung hat für die Bewertung der Angemessenheit des bisherigen 
Fördersystems einen Kreisvergleich durchgeführt und weitergehende Expertisen 
ausgewertet.

Kreise SH Höhe der laufenden Geldleistung 
Ostholstein 3,90 €
Kiel 3,50 €
Pinneberg 4,00 €
Plön 3,90 €
Nordfriesland 3,00 €
Neumünster 3,50€ bis 6,00€
Lübeck 3,25 – 4,00 €
Herzogtum Lauenburg 1,50 €
Dithmarschen nicht bekannt
Steinburg dito
Schleswig- Flensburg dito
Segeberg 3,00 €
Stormarn 3,30€ ; 3,85€ ; 4,40€ 
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Mit Unterstützung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
hat der Bundesverband für Kindertagespflege das Institut für Bildungs- und 
Sozialpolitik der Fachhochschule Koblenz mit der Erstellung einer Expertise zur 
leistungsorientierten Vergütung in der Kindertagespflege beauftragt. Ziel der 
Expertise sind Transparenz über die Vergütungsstrukturen in der Kindertagespflege 
sowie die Schaffung einer Grundlage für deren modulare Umsetzung zu entwickeln.

Ein Vergleich zwischen den einzelnen Bundesländern stellt sich wie folgt dar:

Bundesland Kinder U 3 Kinder Ü 3
Baden-Württemberg 4,25 € 4,05 €
Bayern 3,10 € 3,10 €
Berlin 3,31 € 3,31 €
Brandenburg 2,81 € 2,77 €
Bremen 3,53 € 3,53 €
Hamburg 3,20 € 2,76 €
Hessen 3,10 € 3,10 €
Mecklenburg-Vorpommern 2,11 € 2,07 €
Niedersachsen 3,56 € 3,56 €
NRW 4,07 € 4,07 €
Rheinland-Pfalz 3,41 € 3,41 €
Saarland 3,29 € 3,29 €
Sachsen 2,55 € 2,55 €
Schleswig-Holstein 3,43 € 3,43 €
Thüringen 3,02 € 3,02 €
Deutschland 3,55 € 3,50 €
Alte Bundesländer 3,72 € 3,67 €
Neue Bundesländer 2,53 € 2,50 €

Eine Zusammenfassung und Bewertung der Ergebnisse der Expertise hinsichtlich 
verschiedener Fördermodelle erfolgt in der Sitzung. 

Zur Anwendung der Regelungen des Mindestlohngesetzes teilt das Sozialministerium mit, 
dass das Land Schleswig-Holstein nach den Voraussetzungen des § 30 KiTaG mit seinen 
Betriebskosten die angestellten Tagespflegepersonen fördert. Dieser Personenkreis ist von 
den Regelungen des Mindestlohngesetzes betroffen. 

Für die selbständigen Tagespflegepersonen gelten diese Regelungen nicht. Als 
Selbständige sind sie im Gegensatz zu Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern nicht vom 
Geltungsbereich der Mindestlohngesetze umfasst.

Der Ausschuss wird gebeten, über den Antrag der CDU-Fraktion  auf Erhöhung der 
laufenden Geldleistung auf 3,50 € pro Betreuungsstunde zu beraten und zu entscheiden. 

Die Verwaltung empfiehlt, bei einer Erhöhung der laufenden Geldleistung einen 
Kostenbeitrag in gleicher Höhe festzulegen.

Das Ergebnis der Beratungen im Unterausschuss wird nachgereicht. 

Christina Mönke 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 09.05.2014

Beschlussvorlage

Federführend:
FB 3 Jugend und Familie

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2014/231
öffentlich
19.03.2014
Mönke, Christina
Annelene Schlüter

Mitwirkend: Die Begründung der Nichtöffentlichkeit 
entnehmen sie bitte dem Sachverhalt.

Kindertagespflege
Beschlussfassung zur Fortführung von Maßnahmen
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Jugendhilfeausschuss Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Jugendhilfeausschuss beschließt  im Rahmen der Weiterentwicklung der 
Kindertagespflege 
1.  die Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren für weitere zwei Jahre mit einem 
Euro pro Betreuungsstunde zu fördern. Gleichzeitig werden die Gemeinden gebeten, sich 
ebenfalls weiterhin mit einem Euro pro Betreuungsstunde zu beteiligen.  Hierzu wird die 
Zustimmung des Kreistages eingeholt.
2. das Modellprojekt im Amt Hüttener Berge um zwei Jahre  bis zum 31.07.2016 zu 
verlängern und entsprechende Regelungen herbeizuführen.  

Begründung der Nichtöffentlichkeit:
keine

Sachverhalt:  
In dem Bericht zur Situation in der Kindertagespflege zum Jugendhilfeausschuss am 
19.02.2014 wurde die Bedeutung der Kindertagespflege als eine wichtige Säule der 
Kindertagesbetreuung hervorgehoben. Nach wie vor wünschen viele Eltern für Kinder unter 
drei Jahren diese Betreuungsform.  Die Kindertagespflege ist ein flexibles 
Betreuungsangebot, das in familienähnlicher Form erfolgt. Für die Kommunen kann die 
Kindertagespflege eine günstige, flexible Alternative zur Krippenbetreuung sein. 

Der Kreis hat daher 2012 beschlossen, durch nachstehend aufgeführte Maßnahmen den 
Ausbau der Kindertagespflege zu fördern und  damit insbesondere zusätzliche 
Betreuungsplätze für Kinder unter drei Jahren zu schaffen. 

a) Bezuschussung der Förderung der Kindertagespflege 
Es wurde Einvernehmen mit  den Kommunen im Kreis  darüber hergestellt, dass eine 
finanzielle Förderung  durch Kreis und Kommunen die Kindertagespflege zu einem 
attraktiveren, kostengünstigeren Angebot machen wird. 
Der Kreistag hat daraufhin am 19.03.2012 folgenden Beschluss gefasst: 
Der Kreis Rendsburg-Eckernförde fördert die Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren 
mit einem Zuschuss von einem Euro pro Betreuungsstunde. Voraussetzung hierfür ist die 
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Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen nach den Richtlinien des Kreises zur Förderung 
der Kindertagespflege in Verbindung mit § 23 SGB VIII.
Zielsetzung ist es, die Gemeinden beim Ausbau eines bedarfsgerechten und wirtschaftlichen 
Betreuungsangebotes zu unterstützen. 
Die Gemeinden im Kreis werden gebeten, sich ebenfalls an der Bezuschussung der 
Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren mit einem Euro pro Betreuungsstunde zu  
beteiligen. Es beteiligen sich 134 Gemeinden an der Finanzierung. 
Die Durchführung der Aufgabe erfolgt durch den Kreis. Die Bezuschussung und das 
Verfahren zur Durchführung  erfolgen ab 01.08.2012 zunächst für einen Zeitraum von zwei 
Jahren. Nach Ablauf dieses Zeitraumes soll geprüft werden, ob der beabsichtigte Ausbau der 
Kindertagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren erreicht werden konnte und das hierfür 
gewählte Verfahren zur Umsetzung sich bewährt hat.

b) Modellprojekt im Amt Hüttener Berge
Um Vergleichsmöglichkeiten  herzustellen zwischen einer zentralen bzw. dezentralen 
Bearbeitung der Anträge auf Förderung der Kindertagespflege wurde mit dem Amt Hüttener 
Berge vereinbart, dass die Amtsverwaltung im Rahmen eines Modellprojektes komplett die 
Antragsbearbeitung für die Förderung der Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren  im 
Zeitraum vom 01.01.2013 bis 31.08.2014 übertragen wird. 
Nach einem Zwischenbericht des Amtes Hüttener Berge wird eine dezentrale Bearbeitung 
derzeit als kundenorientierte Maßnahme wahrgenommen, die in der Bearbeitung vor Ort 
keine Problem darstellt und von daher eine Fortsetzung  befürwortet.   

c) Überarbeitung des Vermittlungssystems in der Kindertagespflege 
2009 hat der Jugendhilfeausschuss entschieden, das dezentrale Vermittlungssystem mit 
11 Vermittlungsstellen im Kreis fortzuführen. 
2012 wurde die Verwaltung beauftragt, das Vermittlungssystem zu überarbeiten. Neben der 
Überarbeitung des finanziellen Fördersystems wurden zur Schärfung des fachlichen Profils 
wurden mit den Trägern der Vermittlungsstellen Leistungsvereinbarungen  geschlossen, in 
denen Qualität und Standards der Aufgabenwahrnehmung geregelt wurden.
. 

Fazit:
Der Bericht zur Situation in der Kindertagespflege vom Februar 2014 und die  
Entwicklungszahlen zeigen auf, dass die Ziele  beim Ausbau der Kindertagespflege noch 
nicht erreicht werden konnten. 

Perspektiven: 
zu a)  Bezuschussung der Förderung der Kindertagespflege 
Es wird empfohlen, die Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren für weitere zwei Jahre 
mit einem Euro pro Betreuungsstunde zu fördern. Gleichzeitig werden die Gemeinden 
gebeten, sich ebenfalls weiterhin mit einem Euro pro Betreuungsstunde zu beteiligen. Hierzu  
wird die Zustimmung des Kreistages eingeholt.

zu b) Modellprojekt im Amt Hüttener Berge
Es wird  empfohlen, das Modellprojekt um zwei Jahre  bis zum 31.07.2016 zu verlängern.  
Bei der relativen geringen Anzahl der dort bearbeiteten Anträge erscheint es sinnvoll, weitere 
Erfahrungen zu sammeln, um den Nutzen der dezentralen  Bearbeitung bewerten zu 
können. 

zu c)  Überarbeitung des Vermittlungssystems 
Die Verwaltung wird gemeinsam mit den Vermittlungsstellen im Rahmen eines Projektes an 
der Weiterentwicklung des Systems arbeiten. Das Projekt soll die Gewinnung von neuen 
Tagespflegepersonen fördern. 
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Der Unterausschuss hatte bereits in seiner Sitzung am 06.02.2014 bereits die Fortführung 
der Bezuschussung der Kindertagespflege für Kinder unter drei Jahren und Durchführung 
eines Projektes mit dem Vermittlungsstellen mit dem Ziel der Gewinnung von 
Tagespflegepersonen empfohlen.

Der Jugendhilfeausschuss wird gebeten, abschließend über die Fortführung der Maßnahmen 
zu beraten und zu entscheiden. 

Christina Mönke 

Finanzielle Auswirkungen:

Christina Mönke 

Anlage/n:
Keine 
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